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1 Organisation und Aufbau der Ligen  

1.1 Geltungsbereich und Zweck der WO STTB 

1.1.1 Geltungsbereich  
Diese Ordnung gilt für alle Lig en im Zuständigkeitsbereich des STTB von den untersten Ligen 
auf Kreisebene bis zu den Saarland ligen für alle Altersklas sen. Sie gilt ebens o für den 
Pokalspielbetrieb und Veranstaltungen in Tu rnierform (z.B. Rang listen, Kreis- und 
Landesmeisterschaften, Einladungsturniere) 

1.1.2 Zweck  
Zweck der WO STTB ist es, einh eitliche Richtlinien für den gesamten Spielbetrieb innerhalb der 
Ligen sowie im Pokal- und Turnierspielbetrieb im STTB zu schaffen. Die WO STTB ergänzt und 
erweitert die Wettspielordnung (WO) des DTTB. Zum Spielbetrieb der Ligen des ST TB gehören 
auch Entscheidungsspiele.  
Der gesamte Spielbetrieb von Vereinen des S TTB bzw. deren Mannschaften untereinander  
sowie mit Vereinen außerhalb  des Verbandsgebietes unterliegt  der Aufsicht des STT B 
(Mannschafts-, Pokal- und Auswahlspiele; Meisterschaften und Turniere). 
Die Meisterschaftsrunden und Pokalspiele der  Kreise unterste hen direkt den zuständigen 
Kreisinstanzen. 

1.1.3 Grundlegende Spielordnung  
Grundlagen für die Durchführung aller Mannscha ftskämpfe in den Ligen des ST TB, in den  
Pokalwettbewerben und bei Wet tkämpfen in Turnierform innerhalb des STT B sind die WO des  
DTTB sowie die international en Tischtennisregeln in der jeweils  gültigen Fassung, wie sie vom  
DTTB bekannt gemacht worden sind. Zusätzlich gelten die Regelungen dieser WO STTB.  
In allen Fällen, in denen die WO des DTT B abweichende Regelung durch die Mitgliedsverbände 
zulässt, gelten die Regelunge n der WO STTB, sofern darin abweichende Regelungen 
beschrieben sind. Ansonsten greifen die Regelungen der WO DTTB. 

1.1.4 Gesetzgebendes Organ  
Gesetzgebendes Organ für den Spielbetrieb im ST TB ist der Verbandstag des STTB bzw. der  
Verbandsbeirat des STTB.   
Erlassen die Kreise des STTB für bestimmte Ligen oder Klassen in ihrem Zuständigkeitsbereich 
zusätzliche Anordnungen oder Ergänz ungen zu dies er WO STTB, so treten diese erst nach 
Zustimmung durch den Sportausschuss des STTB in Kraft. 

1.1.5 Änderung der WO STTB  
Änderungen der WO STTB sind nur durch den Verbandstag bzw. den Verbandsbeirat des STTB 
möglich und müssen fristgerecht beantragt werden.  

1.1.6 Inkrafttreten  
Diese Fassung der Wettspielordnung des STTB tritt am 1. Juli 2011 in Kraft.  
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1.2 Status der Ligen  

1.2.1 Bezeichnung und Aufbau der Ligen 
Die Bezeichnung der Ligen im STTB ist wie folgt: 
Saarlandliga 
Landesliga 
Bezirksliga 
Bezirksklasse 
Kreisliga 
1. Kreisklasse 
2.Kreisklasse 
3.Kreisklasse 
4. Kreisklasse 
Die Saarlandliga ist die höchste Spielklasse im STTB und zugleich  die fünfthöchste Spielk lasse 
des DTTB im Mannschaftsspielbetrieb de r Damen und Her ren. Die Landes liga ist die 
zweithöchste Spielklasse im ST TB und zugleic h die sechsthöchs te Spielklasse des DTTB im 
Mannschaftsspielbetrieb der Damen und Herren. 
Bei den Senioren und in den Sp ielklassen der Jugend ist di e Saarlandliga die höchst e 
saarländische Spielklasse. Eine  höhere Spielklass e im Bereich des DTTB existiert in diesen 
Altersgruppen nicht. 

1.2.2 Aufsicht  
Träger der Ligen ist der STTB. Die von ihm eingesetzten Organe haben die Einhaltung der WO 
STTB zu überwachen.  

1.2.3 Unterstellung  
Die Saarlandligen, Landesligen, Bezirksligen und Bez irksklassen sind dem STTB unmittelbar 
unterstellt. 
Die Kreisligen und Kreisklassen sind den Kreisen des STTB unterstellt.  

1.2.4 Auflösung einzelner Ligen  
Zuständig für die Auflösung einzelner Ligen ist der Sportausschuss des STTB, auf Kr eisebene 
sind die entsprechenden Gremien des Kreises für die von ihnen verwalteten Klassen zuständig.  

1.3 Verwaltung der Ligen  

1.3.1  Organisation des Spielbetriebes  
Verantwortlich für die Organisation des Spie lbetriebs der Ligen nac h den Bestimmungen dieser  
WO STTB ist der Landesspielleiter. Er ist verpflichtet, eine sportlich einwandfreie, keinen Verein 
benachteiligende Organisation des Spielbetriebes zu gewährleisten oder wieder herzustellen. 
Zur Arbeitserleichterung bedient er sich dem Sportausschuss und dem Jugendausschuss sowie 
der Klassenleiter.  
Die Klassenleiter haben die Einhaltung der Bestimmungen zu überwachen.  
 
Die Planung, Durchführung und Kontrolle des Spielbetriebs wird von den Klassenleitern mit Hilfe 
der vom STTB best immten offiziellen Online-Plattform vorgeno mmen, in welcher auch die 
Meldung der Mannschaften und die Erfassung der Sp ielberichte durch die Vereine zu erfolgen 
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hat. Die Online-Plattform dient al s vorrangiges Kommunikationsmi ttel zwischen Klassenleitung 
und Vereinen sowie zur Öffentlichkeitsar beit. Die dort dargestellten Termine,  
Mannschaftsmeldungen, Ergebnisse, Tabellenstände, Statistiken und sonstigen Informationen 
gelten als offiziell bekannt gemacht. Zusä tzlich erforderliche Kommunikation z wischen 
Klassenleitern und Vereinen erfolgt insbesondere per E-Mail.  

1.3.2 Klassenleiter  
Die Klassenleiter der Ligen auf Verbandsebene werd en vom Sportausschuss im Ber eich der 
Damen, Herren und Senioren s owie vom Jugendausschuss im Bereich der Jugend e ingesetzt. 
Die Klassenleiter auf Kreisebene werden von den Mitgliederversammlungen der Kreise 
eingesetzt. Sie arbeiten ehr enamtlich und erhalt en einen Auslagen ersatz gemäß der  
Reisekosten- und Spesenordnung ST TB. Die Klass enleiter sind insbesondere zuständig un d 
verantwortlich für  
-Erteilung der Teilnahmeberechtigung gemäß Ziffer 2.1.2,  
-Kontakt mit den Schiedsricht er-Obmännern des STTB und der Kreise  in den Fr agen des 
Oberschiedsrichter-Einsatzes,  
-Aufstellung der Terminpläne,  
-Änderung der Terminpläne,  
-Bekanntgabe der vorgesehenen Sportstätten und Anfangszeiten,  
-Genehmigung der Mannschaftsmeldungen einschließlich Umstellungen innerhalb der   
Mannschaften und Erteilen von Sperrvermerken,  
-Bekanntgabe der genehmigten Mannschaftsaufstellungen,  
-Entgegennahme der Spielberichte und Führung der offiziellen Tabellen,  
-Entgegennahme der OSR-Berichte,  
-Schriftverkehr mit den Vereinen in allen Fragen des Spielbetriebs,  
-Überwachung der Einhaltung der WO DTTB und WO STTB durch die Vereine,  
-Unterrichtung der Vereine über das sportliche Geschehen in ihren Ligen,  
-Entscheidungen über Proteste.  

1.4 Anzahl und Umfang der Spielklassen  

1.4.1 Verbandsebene Damen, Herren und Senioren 
Auf Verbandsebene gibt es je eine Saarlandliga der Damen, Herren und Se nioren als höchste 
Spielklasse.  
Die zweithöchste Spielklasse bei den Damen, Herren und Senioren ist die Landesliga.  
Als dritthöchste Spielklassen gibt es je zwei Bezirksligen bei den Damen, Herren und Senioren. 
In der Bezirksliga Nord-Ost spielen die Vereine der Kreise  Nordsaar und Ostsaar, In der  
Bezirksliga Süd-West spielen die Vereine der Kreise Südsaar und Westsaar. 
Bei den Damen gibt es unterhalb der  Bezirksligen bis zu vier Bezirksklassen, deren 
Zusammensetzung jede Sais on je nach Mel dung der Vereine neu erfolgen kann. Die 
Klasseneinteilung in den Bezirksklassen der Damen erfolgt durch den Sportausschuss. 

1.4.2 Verbandsebene Jugend 
Auf Verbandsebene kann im Bereich der Jugend nach  Bedarf je Altersklasse und Geschlecht  
(Jungen, Mädchen, Schüler A, Schülerinnen A, Schüler B,  Schüler C (Spieler , die am Stichtag 
11 Jahre alt werden oder jünger) ebenfalls eine Saarlandliga gebildet werden. 
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Als zweithöchste Spielklass en gibt es je zwei Bezirksligen bei den Jung en. In der Bezirksliga 
Nord-Ost spielen die Vereine de r Kreise Nordsaar und Ostsaar, In der Bezirksliga Süd-West 
spielen die Vereine der Kreise Südsaar und Westsaar. 

1.4.3 Kreisebene Damen, Herren und Senioren 
Alle Spielklassen der Damen sind der Verbandsebene zugeordnet. 
Auf Ebene der vier Kreisverbände Nordsaar, Os tsaar, Südsaar und Westsaar ist die höchst e 
Spielklasse die Kreisliga der Herren und Senioren.  
Darunter folgen in der Reihenf olge die 1. , 2., 3. und ggf. 4. Kr eisklassen (KK) der Kreise. Pro 
Abstufung darf es bis  zu zwei Kreisklassen auf einer Ebene geben, der en Mannschaften nach 
regionalen Gesichtspunkten in die entsprec henden Gruppen aufgeteilt werden, z.B. 1. 
Kreisklasse Herren Nordsaar – Gruppe Ost und 1. Kreisklasse Herren Nordsaar – Gruppe West. 
Bei den Senioren können je nac h Notwendigkeit auch kreisverbandsübergreifende Kreisklassen 
gebildet werden, z.B. 1. Krei sklasse Senioren Nor d-Ost mit Vereinen des Nords aar und 
Ostsaarkreises. Die Einteilung nimmt der Seniorenausschuss vor. Die Verantwortlichkeit für eine 
solche Liga wird unter den beteiligten Kreis en abgesprochen und einem Klas senleiter 
zugeordnet. 

1.4.4 Kreisebene Jugend 
Auf Ebene der vier Kreisverbände Nordsaar, Os tsaar, Südsaar und Westsaar ist die höchst e 
Spielklasse die Kreisliga. Darunter folgen in der Reihenfolge di e 1. und ggf. 2. Kreisklassen der 
Kreise.  
Pro Abstufung darf es bis zu zwei Klassen auf  einer Ebene geben, deren Mannschaften nach 
regionalen Gesichtspunkten in die entspr echenden Gruppen aufgeteilt werden, z.B. Kreisliga 
Jungen Westsaar – Gruppe Merzig und Kreisliga Jungen Westsaar – Gruppe Saarlouis. 
Je nach Notwendigkeit können auch kreisve rbandsübergreifende Kreisligen und -klassen 
gebildet werden, z.B. Kreis liga Schülerinnen Nord-Ost mit Vereinen des Nordsaar und 
Ostsaarkreises. Die Verantwortlic hkeit für ei ne solche Liga wird unter den beteiligten Kreisen 
abgesprochen und einem Klassenleiter zugeordnet. 

1.4.5 Regionale Zuordnung  
Die regionale Zuordnung der Gruppen einer Spielklasse zu den Gruppen der nächsthöheren  
Spielklasse ist wie folgt:  

1.4.5.1 Herren: 
     Oberliga Pfalz/Saarland 
      Saarlandliga 
      Landes liga 
  Bezirksliga Nord-Ost    Bezirksliga Süd-West 
 Kreisliga Nord Kreisliga Ost   Kreisliga Süd   Kreisliga West 
 1. KK Nord  1. KK Ost   1. KK Süd   1. KK West 
 2. KK Nord  2. KK Ost   2. KK Süd   2. KK West 
 3. KK Nord  3. KK Ost   3. KK Süd   3. KK West 
 4. KK Nord  4. KK Ost   4. KK Süd   4. KK West 

1.4.5.2 Damen: 

     Oberliga Pfalz/Saarland 
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      Saarlandliga 
      Landes liga 
  Bezirksliga Nord-Ost    Bezirksliga Süd-West 
 Bezirksklasse Nord Bezirksklasse Ost  Bezirksklasse Süd Bezirksklasse West 

1.4.5.3 Senioren: 
      Saarlandliga 
      Landes liga 
  Bezirksliga Nord-Ost    Bezirksliga Süd-West 
 Kreisliga Nord Kreisliga Ost   Kreisliga Süd   Kreisliga West 
 1. KK Nord  1. KK Ost   1. KK Süd   1. KK West 

1.4.5.4 Jugend: 
      Saarlandliga 
  Bezirksliga Nord-Ost    Bezirksliga Süd-West 
 Kreisliga/en Nord Kreisliga/en Ost  Kreisliga/en Süd Kreisliga/en West 
 1. KK Nord  1. KK Ost   1. KK Süd  1. KK West 

1.4.6 Gruppen-Sollstärke  
Die Sollstärke einer  Spielklasse beträgt zehn Mannschaften. Die Sollstärke darf nur  
überschritten werden, wenn ansonsten nicht alle auf eine höhere Spielk lasse verzichtenden 
Mannschaften sowie alle Abst eiger und Dir ektaufsteiger aufgenommen werden können. In 
diesen Fällen spielt die betroffene Spielklasse mit einem entsprechenden Überhang. Eingestufte 
Mannschaften zählen zusätzlich und führen zu Klassen mit entsprechendem Überhang.   

1.5 Zusammensetzung der Ligen 

1.5.1 Abstieg aus und Aufstieg in die Oberliga Pfalz/Saarland der Damen und 
Herren 

Der Abstieg aus der Oberliga (OL) und der Aufstieg in die OL erfolgen nach den Regelungen der  
Regional- und Oberligaordnung (RLO) des DTTB.  Für den Aufstieg bedeutet dies: 
Der jeweilige Meister der Saarlandliga de r Damen und Herre n erwirbt das Recht  auf den 
Direktaufstieg in die zugehörige OL Pfalz/Saarland.  
Verzichtet der Meister auf den Direktaufstieg, geht dieses Recht auf den Tabellenzweiten über.  
Der Tabellenzweite der Saarland liga erwirbt das Recht zur Teilnahme an der Relegationsrunde 
für die OL Pfalz/Saar land. Verzichtet der Tabellenz weite auf dieses Recht, geht es auf den 
Tabellendritten über.  
Der Sieger der Relegationsrunde zur OL Pf alz/Saarland erwirbt das Recht auf den 
Relegationsaufstieg in dies e Gruppe. Dies es Recht ist auf den Sieger der Relegatio nsrunde 
beschränkt. 

1.5.2 Abstiegsregelungen für die Spielklassen des STTB 
Nach jeder Spielzeit  steigen di e auf Platz 9 der  Abschlusstabelle und tiefer stehenden 
Mannschaften einer Spielk lasse in die jeweils regional zugeordnete Gruppe der nächsttieferen 
Spielklasse ab. Mehr als drei  Mannschaften steigen nur ab, wenn eine Spielklasse aus  13 oder 
mehr Mannschaften besteht.  
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1.5.3 Recht auf Klassenerhalt  
Nach jeder Spielzeit erwerben  die auf Platz 8 der Abschlu sstabelle und höher stehenden 
Mannschaften einer Spielklasse des STTB das Rech t, in der nächsten Spielzeit weiter in dies er 
Spielklasse spielen zu dürfen. In einer Spielklasse mit 12 Mannschaften erhält auch die auf Platz 
9 der Abs chlusstabelle platzierte Mannsc haft das Recht, in der nächsten Spielzeit weiter in 
dieser Spielklasse spielen zu dürfen. 

1.5.4 Direktaufstiegsregelung für die Spielklassen des STTB 
Jeder Meister einer Spielklas se erwirbt das Recht auf den Direktaufstieg in die regional  
zugeordnete Gruppe der nächsthöheren Spielklasse.  
Verzichtet der Meister auf den Direktaufstieg, geht dieses Recht auf den Tabellenzweiten über.  

1.5.5 Auffüllregelung bei Unterschreitung der Sollstärke 
Ist die Sollstärke einer Spielklas se (ohne einzur eihende Mannschaften, die termingerecht vor  
dem 6. Juni auf den Verbleib in  einer höheren Spielk lasse verzichtet haben) unterschritten, so 
werden die freien Plätze in folgender Reihenfolge vergeben: 
a) Spielklassen, bei denen es zwei parallele spieltiefere Klassen gibt: 
1. Drittletzter der Abschlusstabelle 
2. Vorletzter der Abschlusstabelle 
3. Die Tabellenzweiten der unteren Klassen; (dadurch kann die Sollstärke überschritten 
werden).  
b) Spielklassen, bei denen es nur eine spieltiefere Klasse gibt: 
1. Drittletzter der Abschlusstabelle 
2. Der Tabellenzweite der unteren Klasse 
3. Vorletzter der Abschlusstabelle. 
Sollte die Spielklass e danach noch nicht zehn M annschaften umfassen, werden in jedem von 
maximal drei Schritten allen beim jeweiligen Sc hritt genannten Mannschaften Plätze in der  
Spielklasse angeboten. Das Verfahr en bricht ab, sobald die Spie lklasse nach einem Schritt 
mindestens zehn Mannschaften umfasst.  
-Schritt 1: alle Tabellendritten der nächsttieferen Spielklasse,  
-Schritt 2: der Tabellenletzte der Spielklasse,  
-Schritt 3: alle Tabellenvierten der nächsttieferen Spielklasse. 
Sollte die Spielklasse danach noch nicht zehn M annschaften umfassen, werden keine weiteren 
Versuche zur Auffüllung unternommen, und sie spielt mit weniger als zehn Mannschaften.  

1.5.6 Verweigerung der Teilnahmeberechtigung  
Eine Verweigerung der Teilnahm eberechtigung liegt vor, wenn der  STTB einer Mannschaft vor 
dem festgesetzten Meldetermin im Juni eines J ahres für die folgende Spielzeit gemäß Abschnitt 
2.1.4 die Zugehörigkeit zu derjenigen Spielk lasse des STTB, für die s ie sich sportlich qualifiziert 
hat, rechtskräftig verweigert.  
Im Falle einer Verweigerung der Teilnahmeberechtigung für eine bestimmte Spielklasse wird die 
Mannschaft am festgesetzten Meldetermin im Juni  in die nächsttiefere Spielklasse des STTB 
eingegliedert.  
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1.5.7 Spielklassenverzicht  
Ein Spielklassenverzicht liegt vor, wenn ein Vere in für seine Mannschaft vor dem festgesetzten 
Meldetermin im Juni eines Jahres für die fol gende Spielzeit auf die Zugehörigkeit zu derjenigen 
Spielklasse des ST TB, für die sie s ich sportlich qualifiziert hat, verzichtet und eine 
Teilnahmezusage für eine tiefere Spielklasse des STTB abgegeben hat.  
Im Falle eines Spielklassenverzichts wird die Mannschaft in die erwünschte tiefere  
Spielklasse des STTB eingegliedert. 
Verzichtet eine Meistermannschaft auf den Aufs tieg in die näch sthöhere Spielklasse, so muss 
sie bis z um 01. Juni einen Einstufungsans trag für ihre bisherige Spielk lasse an den 
Sportauschuss des STTB (ab Bezirksklasse) oder den Kreis (bis einschließlich Kreisliga) stellen. 
Eine solche in ihrer  bisherigen Spielk lasse verbleibende Meistermannschaft kann in der 
Folgerunde nicht aufsteigen.  

1.5.8 Zurückziehung  
Eine Zurückziehung liegt vor, wenn eine Mannschaft in der Zeit nach dem Meldetermin im Juni 
eines Jahres und vor  ihrem letzten Meisterscha ftsspiel der Rückrunde für die jeweilige Spielzeit 
die Nichtteilnahme am weiteren Spielbetrieb derjenigen Spielklasse, in die s ie eingeteilt worden 
ist, erklärt.  
Alle von einer zurückgezogenen Mannschaft aus getragenen Mannschaftskämpfe werden in der  
Tabelle weder für die zurückgezogene Mannschaft noch für deren Gegner berücksichtigt.  
Die Einsätze und Spielergebnisse von in der zurückgezogene n Mannschaft zuvor eingesetzten 
Spielern wie auch die von deren Gegnern werden hinsichtlich des fünfmaligen ununterbrochenen 
Fehlens, des Ersatzspielens und der Berec hnung von Bilanzwerten und Bilanzen  dagegen 
weiterhin berücksichtigt.  
Zurückgezogene Mannschaften wer den am Ende der Tabelle geführt und steigen nach 
Abschluss der Spielzeit in die nächsttiefere Spielklasse des S TTB ab. Die Zurückziehung zieht  
eine an den STTB zu entrichtende Strafgebühr gemäß Strafordnung des STTB nach sich.  

1.5.9 Streichung  
Eine Mannschaft wird aus der betreffenden Spielkla sse gestrichen, wenn während der  Spielzeit 
wegen Nichtantretens oder Sperre insgesamt dreimal ein Mannschaftskampf kampflos gegen sie 
gewertet wird. Von einer nicht gesperrten Mannsc haft gespielte, aber später kampflos gewertete 
Mannschaftskämpfe werden nicht mitgezählt.  
Alle von einer gestrichenen M annschaft ausgetragenen Mannschaftskämpfe werden in der  
Tabelle weder für d ie gestrichene Mannschaft noch für dere n Gegner berücksichtigt. Die 
Einsätze und Spielergebnisse von in der gestri chenen Mannschaft zuvor eingesetzten Spielern 
wie auch die von deren Gegnern werden hins ichtlich des fünfmaligen ununterbrochenen 
Fehlens, des Ersatzspielens und der Berec hnung von Bilanzwerten und Bilanzen  dagegen 
weiterhin berücksichtigt.  
Gestrichene Mannschaften wer den am Ende der Tabelle gefüh rt und steigen nac h Abschluss 
der Spielzeit in die nächsttiefere Spielklasse des STTB ab.  
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2 Voraussetzungen für die Teilnahme am Spielbetrieb des STTB 

2.1 Teilnahmeberechtigung  

2.1.1 Auswahl der Mannschaften  
Für die Reihenfolge bei der Auswahl der für die Teilnahme am Spielbetrieb der Spielklassen des 
STTB in Frage k ommenden Mannschaften gelten – unt er Beachtung der Auf- und 
Abstiegsregelungen dieser WO – nur sportliche Gesichtspunkte. 
Neu in den Verband aufgenommene Vereine müss en mit allen M annschaften bei den Damen,  
Herren und Senioren in der jeweils unt ersten Klasse ihres Kreises/ Bezirkes eingegliedert 
werden. Dies gilt auch für neugemeldete Mannschaften von Mitgliedsvereinen des STTB bei den 
Damen, Herren und Senioren.  
Wird eine bisher bei der Jugend gemeldete komplette Mädc hen- oder Jungenmannschaft zu 
Beginn einer Runde für den Spielbetrieb der Da men bzw. Herren gemeldet, so kann dies e 
Mannschaft aus Gründen der  Jugendförderung in  eine höhere als di e jeweils unterste 
Spielklasse der Damen bzw. Herren auf Antr ag des Vereins durch den Sportauschuss (ab 
Bezirksklasse) bzw. den Kreis (bis Kreisliga) eingestuft werden.   
In den Jugendklassen entscheiden für die Kreise die entsprechenden Klassen leiter, für die 
Bezirks- und Saarlandligen der Jugendausschu ss, über die Klassenz ugehörigkeit neuer 
Mannschaften unter Berücksichti gung sportlicher Gesichtspunkte, wobei nach Möglichkeit den 
Wünschen der meldenden Vereine Beachtung zu schenken ist. 
Hat ein Verein mehrere Mannschaften in einer Leistungsklasse, so müssen diese in der gleichen 
Spielgruppe spielen. 

2.1.2 Erteilung der Teilnahmeberechtigung  
Die Teilnahmeberechtigung für eine Spielzeit wird unverzüglich, spätestens jedoch bis zum 25. 
Juni vor der jeweiligen Spielzeit, unter dem Vo rbehalt der termingemäßen Zahlung der jeweils 
gültigen Meldegebühr erteilt.  

2.1.3 Dauer der Teilnahmeberechtigung  
Die Teilnahmeberechtigung für eine Spielklasse gilt ab dem Tag, an dem einer Manns chaft die 
Teilnahmeberechtigung zugesprochen wird, bis einschließ lich 30. Juni des darauf folgenden 
Jahres..  

2.1.4 Verweigerung der Teilnahmeberechtigung  
Erfüllt ein Verein die Voraussetzungen der Ziffern 2. 1 bis 2.4 nic ht oder nicht rechtzeitig, so ist  
ihm die Teilnahmeberechtigung für den Spielbetrieb zu verweigern.  

2.2 Sportliche Voraussetzungen  

2.2.1 Sportliche Qualifikation  
Die Mannschaft muss die in 1.5 festgelegt en sportlichen Qualifikationen für eine Spielklass e 
erfüllen.  
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2.2.2 Übertrag der Spielklassenrechte  
Die bestehenden Spielklassenrechte können übertragen werden:  
 
-bei Anschluss eines  Vereins oder der Tisc htennisabteilung eines Hauptvereins nach Freigabe 
durch den Hauptverein an den anderen Verein,  
-bei Fusion mehrerer Vereine an den neuen Verein.  
Der Übertrag der Spielk lassenrechte bedarf der Zustimmung des ST TB und wird vom  
Sportausschuss auf Antrag erteilt.  

2.3 Rechtliche Voraussetzungen  

2.3.1 Mitgliedschaft im STTB  
Voraussetzung für die Teilnahmeberechtigung eines Vereins am Spielbetrieb des ST TB ist die 
Mitgliedschaft im STTB.  

2.3.2 Gemeinnützigkeit  
Der Verein muss als gemeinnützig anerkannt sein. 

2.3.3 Verpflichtung eines Vereins  
Der Verein meldet  in einem vom STTB zu r Verfügung gestellten Meldeformular alle 
Mannschaften mit entsprechender Spielklasse bis zum entsprechenden Meldetermin im Juni 
eines Jahres an den STT B. Gleichzeitig ist für jede Mannschaft eine Angabe dar über zu 
machen, ob die Mannschaft am Kreis- bzw.  Landespokalwettbewerb teilnimmt. Nimmt eine 
Mannschaft an den Pokalwettbewerben teil, so  ist sie verpflichtet, die entsprechende n 
Pokalspiele auszutragen. 
Mit seiner Unterschrift bestätigt der Verein svorstand, dass er seinen Tischt ennismannschaften 
die Beteiligung am Spielbetrieb des STTB erlaubt.  
Gleichzeitig verpflichtet sich der Verein zur Einhaltung aller für den Spielbetrieb de s STTB 
geltenden Vorschriften des DTT B und Bes timmungen der WO STTB sowie zur Erfüllung aller  
aus der Teilnahme seiner Mannschaft erwachs enden Verpflichtungen. Er erkennt die Satzung 
des DTTB und des STTB an und unterwirft sich deren Rechtsordnung.  

2.4 Wirtschaftliche Voraussetzungen 

2.4.1 Meldegebühr  
Jeder Verein muss für  jede Mannschaft und jede Spielzeit bis zum festgesetzten Termin – beim  
STTB bzw. dem entsprechenden Kreis einge hend - eine Meldegebühr (zzgl. eventuell 
anfallender Mwst.) bezahlen, deren Höhe sich aus der Gebührenordnung des STTB ergibt.  

2.4.2 Begleichung offener Verbindlichkeiten  
Übernimmt ein Verein mit Zustimmung des jeweiligen Mitgliedsverbandes die Spielklassenrechte 
eines anderen Vereins, erhält der übernehmende Verein die Teilnahmeberechtigung für die 
entsprechenden Spielklassen nur dann, wenn sä mtliche Gebühren und Beit räge beglichen sind, 
die der übernommene Verein dem STTB schuldet.  
Im Falle einer Fusion müssen sämtliche Gebühren und Beiträge der an der Fusion beteiligten 
Vereine beglichen sein.  
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3 Organisation des Verlaufs der Spielzeit  

3.1 Hauptrunde 

3.1.1 Austragungssystem  
In allen Spielk lassen des ST TB werden die M annschaftskämpfe der Ha uptrunde in Form von 
Rundenspielen ausgetragen. Dabei  spielt s owohl in der Vorrunde als auc h in der Rückrunde 
jede Mannschaft je einmal gegen jede andere, wobei jede Mannschaft gegen jede andere einmal 
Heimrecht und einmal Gastrecht hat.  
Die Meldung einer Mannschaft ve rpflichtet den Ver ein zur regelmäßigen Teilnahme an d en 
Rundenspielen. Das Antreten zu m Mannschaftskampf ist oberstes Gesetz. Spielabs agen oder 
Spielverzicht sind unzulässig.  

3.1.2 Tabellen  
Für einen Sieg erhält die Mann schaft zwei Plus punkte. Bei unentschiedenem Spielausgang 
erhält jede Mannschaft einen Pluspunkt und einen Minuspunkt. Für eine Niederlage erhält die 
Mannschaft zwei Minuspunkte.  
Die Reihenfolge der  Mannschaften in den offizi ellen Tabellen ergibt si ch durch die größer e 
Anzahl der Pluspunkte. Bei Gleichheit der  Pluspunkte entscheidet die kleinere Anz ahl der 
Minuspunkte.  

3.1.3 Punktgleichheit  
Bei Gleichheit von Pluspunk ten und Minuspunkten zweier oder  mehrerer Mannschaften 
entscheidet in der Hauptrunde die größere Diffe renz zwischen gewonnenen und ve rlorenen 
Spielen (ggf. Sätzen, Bällen) aus allen au sgetragenen Mannschaftskämpfen der Vor- und 
Rückrunde. Ist auch die Differenz der Bälle gleich , entscheidet d er direkte Vergleich ( Punkte, 
Spiele, Sätze und ggf . Bälle aus  der Additi on der Vor- und Rüc krundenspiele) zwischen den 
balldifferenzgleichen Mannschaften.  
Ist auch die Differenz der Bälle gleic h, entscheidet das Los über die Reihenfolge der betroffenen 
Mannschaften, sofern  es sich nic ht um die Meistermannschaft oder einen Absteiger handelt. In 
diesen Fällen wird ein Entscheidungsspiel angesetzt. 

3.2 Entscheidungsrunde 

3.2.1 Organisation  
Nach Abschluss der Hauptrunde kann es  zu ei ner Entscheidungsrunde um  die Meisterschaft 
oder den Abstieg z wischen gleichplatzierten Mannschaften kommen. Entscheidungsrunden 
sollen an einem neutralen Ort stattfinden und werden vom jeweiligen Klassenleiter angesetzt. 

3.2.2 Teilnehmer  
Die Teilnahme an Entscheidun gsrunden ist freiwil lig. Ein Verzicht auf die Teilna hme muss 
mindestens 3 Tage vor dem angesetzten Spieltermi n beim Klassenleiter angezeigt werden, der 
unverzüglich die anderen berec htigten Mannschaften informiert.  Auf die Teilnahme an der  
Entscheidungsrunde verzichtende Mannschaften werden so behandelt, als hätten sie alle 
notwendigen Entscheidungsspiele mit dem höchs tmöglichen Ergebnis in Spielen, Sätzen und 
Punkten verloren.  
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3.2.3 Austragungssystem  
Entscheidungsrunden werden im S ystem ”Jeder gegen Jeden” in Turnierform durchgeführt. Bei 
bis zu drei teilnehmenden Mannschaften wird an einem Tag gespielt  
Spiele von Mannschaften aus dem gleichen Verein werden möglichst frühzeitig angesetzt.  
Vor Beginn des Spiels wird durch Los entschieden, welche der  beiden an einem  
Entscheidungsspiel beteiligten M annschaften die Wahl zwischen  A und B zur Kennz eichnung 
der Mannschaften auf dem Spielberichtsformular hat. 
Spielreihenfolge bei drei Mannschaften:  
1. Runde:1-2  
2. Runde: Verlierer 1. Runde – 3  
3. Runde: Sieger 1. Runde – 3  
Endet bei drei teilnehmenden Mann schaften ein Ents cheidungsspiel unentschieden, so gilt für 
die Ermittlung der weiteren Spielreihenfolge die Mannschaft als Sieger dieses  
Mannschaftskampfes, die darin mehr Sätze bzw. Bälle erreicht hat bzw. bei Gleichst and der 
Bälle den Losentscheid gewonnen hat.  

3.2.4 Tabellen  
Für die Ermittlung der Reihenfolge der Mannsc haften in den offizi ellen Tabellen von  
Entscheidungsrunden gelten dieselben Vorschriften wie für die Hauptrunde.  
Mannschaften, die nicht zu allen Spielen der Entscheidu ngsrunde antreten, werden s o 
behandelt, als hätten sie alle notwendigen Entscheidungsspiele mit d em höchstmöglichen 
Ergebnis in Spielen, Sätzen und Punkten verloren.  

3.3 Spielsysteme 

3.3.1 Herren und Senioren 
Die Mannschaftskämpfe der Herren und Seni oren werden mit Sechser-Mannschaften im 
Paarkreuz-System (WO D 6) ausgetragen. Die Sollstärke einer Mannschaft beträgt sechs  
Spieler.  
Für die jeweils unterste(n) Spielklass e(n) in einem Kreis können di e Kreise in eigener 
Zuständigkeit entscheiden, ob alter nativ mit Vierer-Mannschaften im Werner-Scheffler-System  
(WO D 7) gespielt wird. Die Sollstärke beträgt dann vier Spieler. 

3.3.2 Damen  
Die Mannschaftskämpfe der Damen werden mit Vierer-Mannschaften im Werner-Scheffler-
System (WO D 7) ausgetragen. Die Sollstärke einer Mannschaft beträgt vier Spielerinnen.  

3.3.3 Jugend 
Die Mannschaftskämpfe der Jugend werden mi t Vierer-Mannschaften im Bundessystem (WO D  
7) ausgetragen. Die Sollstärke einer Mannschaft beträgt vier Spieler. 

3.4 Terminplanung 

3.4.1 Wünsche zum Terminplan  
Rechtzeitig vor Erstellung de s Terminplans vorgebrachte Termi nwünsche berücksichtigt der  
Spielleiter nach Möglichkeit. Eine sportlich einwandfreie, keine Mannschaft benachteiligende 
Abwicklung der Rundenspiele hat jedoch Vorrang.  
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3.4.2 Erstellung der Terminpläne 
Die Aufstellung der Spielpläne erfolgt durch die zuständige Stelle und soll für jede Spielrunde 
mindestens 3 Wochen vor Beginn sowohl für Vor- als auch Rückrunde bekannt gemacht 
werden. 

3.4.3 Ansetzung der Spieltermine  
Für die Ansetzung und Verlegung der Spielte rmine und der Anfangszeiten ist der jeweilige 
Klassenleiter zuständig. Die im Rahmenterminplan aufgeführten Veranstaltungen des DTTB und 
des STTB haben vor den Spielen der Ligen Vorrang.  
Die Weihnachts-, Oster- und Pfingstfeiertage, N eujahr, Karneval/Fasching, Karfreitag, und 
Christi Himmelfahrt sollen spielfrei bleiben.  
Die Spiele gegeneina nder von Mannschaften eines Vereins,  die in derselben Gruppe spielen,  
müssen in den ersten drei Wochen einer Vor- bz w. Rückrunde durchgeführt worden sein. Dieser 
Zeitraum endet an dem Samstag, der 21 Tage nach dem Samstag des ersten 
Punktspielwochenendes laut STTB-Rahmenterminplan liegt.  
Die Spiele sind so anzusetzen, dass keine Mannschaft mehr als zwei Heim- bzw. Auswärtsspiele 
hintereinander austragen muss. Die Rück spiele in der zweiten Serie sollen möglichst in d er 
selben Reihenfolge abgewickelt werden wie die Hinspiele. 

3.4.4 Ansetzung von Pokalspielterminen 
Pokalspiele können an anderen Wochentagen als Sa mstag angesetzt werden. Der a ngesetzte 
Termin ist verbindlic h, wenn der gastgebende Verein an diesem Tag ein Spiellok al zur 
Verfügung hat. Ist dies nicht der Fall, so hat der Heimverein den dann verbindlichen Spieltermin, 
der in der gleichen Woche liegen muss, dem Gast rechtzeitig, d.h. mindestens eine Woche 
vorher, mitzuteilen. Eine Einigung zwisch en den Vereinen auf einen anderen Spieltag ist  
möglich. In jedem Falle ist das Spiel bis s pätestens freitags nach dem angesetzten Termin 
auszutragen. 

3.4.5 Spieltage und Anfangszeiten  
Die Spiele der Damen und Herr en beginnen in der Regel samst ags zwischen 18.00 Uhr und 
20.00 Uhr. Die Spiele der Senioren beginnen in der Regel zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr an 
einem beliebigen Wochentag außer Samstag und Sonntag. 
Die Spiele der Jugend und Schüler beginnen in der Regel samstags um 15.00 Uhr. 
Andere Anfangszeiten sind nach Genehmigung durch den Klassenleiter auf Antrag möglich. 

3.4.6 Verlegung von Spielterminen  
Eine Verlegung der Spieltermine ist grundsätzlich nicht zulässig.  

3.4.6.1 Mögliche Spielverlegungen 

Als Ausnahme gelten Vorverlegungen und Änder ungen des Spielbeginns, sofern diese 
einvernehmlich zwischen den beteiligten Verei nen erfolgt sowie Nach verlegungen, falls die 
Austragung des Mannschaftskampfes am selben  Wochenende bzw. – bei Wochenspieltagen -
bis zum Ende der jeweiligen Spielwoche (Sonntag) erfolgt.  
Ebenso ist eine einvernehmliche Nac hverlegung möglich, wenn d as Spiel bis z um 
nächstfolgenden regulären Spieltag einer Halbrunde der Liga aus getragen ist. Eine solche 
Nachverlegung ist somit am jeweils letzten Spieltag einer Vor- und Rückrunde nicht möglich. 
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3.4.6.2 Spielverlegung in begründeten Fällen 
In begründeten Fällen kann der Klassenleiter eine Verlegung anordnen. Auch kann eine 
Verlegung beantragt werden, wenn ein Spieler  zu Repräsentationsspielen für den 
DTTB/SWTTV/STTB, Lehrgängen des DTT B/SWTTV/STTB, oder an Sitzungen und T agungen 
und anderen Einsätzen bei Veranstaltungen des STTB, des SWTTV und des DTTB kraft Amtes 
teilnimmt oder dazu herangezogen wird. Gleiches gilt, wenn ein Spieler als Oberschiedsrichter 
oder Schiedsrichter auf Bundeseben (DTTL, 1. BL, 2. BL, RL, OL) eingesetzt wird. 
Ebenso sollte dem Antrag eines behinderten Spielers, der für  
-einen A-Kader-Lehrgang,  
-eine Nationale Deutsche Meisterschaft,  
-einen Länderspieleinsatz oder  
-einen sonstigen internationalen Einsatz (im Behindertensport)  
nominiert worden ist, von dem Klassenleiter entsprochen werden.  
In allen Fällen sind die beteiligten Vereine gehal ten, sich um die Vorverlegung der betreffenden 
Spiele zu bemühen; ggf. sind die Bemühungen nachzuweisen. Sofern die Vorverlegung oder die 
Ansetzung derartiger Spiele auf  einen Spieltag im Rahmen der Terminpläne und eine Einigung 
zwischen den beteiligten Vereinen nicht möglich ist, kann der zuständige Klassenleiter die Spiele 
auf einen Trainingstag der Heimvereine ansetzen; Ferienzeiten sind dabei auszuklammern. 

3.4.6.3 Spielverlegungen auf Grund von Witterungseinflüssen 
Als begründete Fälle für Spielverlegungen si nd Witterungseinflüsse anzusehen, die zu 
außergewöhnlichen Gefährdungen im Straßenverkehr führen könn en (Schneefall, Glatteis). Die 
Klassenleiter der Saarland-, Landes-, Bezirksligen  und Bezirkslassen sowie  die Kreissportwarte 
können, nach Abstimmung mit dem Vizepräsident Sport (in dessen Vertretung dem Damenwart) 
des STTB, allgemein oder auf An trag einzelner Vereine Spiel absetzungen anordnen. In jedem  
Fall sind die Heimvereine von den Gastve reinen (wenn möglich) zu verständigen.  
Eigenmächtiges Nichtantreten ist unzulässig.  

3.4.6.4 Entscheidung durch den Klassenleiter 
Stets ist aber die Entscheidung des Klassenlei ters abzuwarten. Eigenmächtig nachverlegt e 
Spiele ohne Benachrichtigung des Klassenleiters gelten für den Heimverein als verloren.  

3.4.6.5 Informationspflicht 
Bei Spielverlegung oder Änder ung der Anfangszeit  ist der Kla ssenleiter verpflichtet, beide 
Mannschaften und ggf. den OSR zu verständigen; bei alleiniger Änderung der Austragungsstätte 
liegt diese Aufgabe beim Heimverein.  

3.4.7 Anträge auf Spielverlegung  
Anträge auf zulässige Spielverlegungen müssen so fr üh wie möglich per e -mail oder Antrag in 
der offiziellen Online-Plattform an den Spielleiter gestellt werden, der in begründeten Fällen eine 
Verlegung schriftlich anordnen kann. Anträgen, die später als drei Tage vor dem zu verlegenden 
Spieltermin beim Klassenleiter eingehen, kann u. U. nicht mehr statt gegeben werden. Dies gilt  
nicht für die Änderung der Anfangszeiten.  

3.4.8 Fehlende Sporthallen  
Das Fehlen einer geeigneten Sport halle ist kein Verlegungsgrund. Ggf. ist in eine andere Halle 
auszuweichen, die sich in einer zumutbaren Entfernung befindet, oder der Mannschaftskampf ist  
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beim Gegner auszutragen. Ein Anspruch auf ein Heimspiel in der Rückrunde entsteht dadurc h 
nicht. 
Hat auch die Gastmannschaft kein Spiellokal zu r Verfügung, kann das  Spiel vom Klassenleiter 
an neutralem Ort angesetzt werden.  Beide Mannsc haften sind mindest ens 3 T age vor dem 
Termin zu unterrichten.  

3.4.9 Heimrechtausch 
Das Heimrecht in der Vor- bzw. Rückrunde kann auch einvernehmlich getauscht werden; der  
Tausch ist auf dem Spielbericht zu vermerken. 

4 Bestimmungen für die Mannschaftsmeldung  

4.1 Allgemeines  

4.1.1 Definitionen  

4.1.1.1 Manschaftsmeldung und Mannschaftsaufstellung 
Bezüglich der Aufstellung einer Mannschaft is t zu unterscheiden zwischen der Gesamtmenge 
aller Spieler des Vereins, die in einer Mannschaft ei nsatzberechtigt sind (=  
Mannschaftsmeldung) und der Teilmenge dieser  Spieler, die in einem einzelnen 
Mannschaftskampf im Einzel und/oder Doppel zum Einsatz kommen (= Mannschaftsaufstellung).  

4.1.1.2 Stamm-, Reserve- und Ersatzspieler 
Bezüglich der Spieler einer Mannschaft ist zu unterscheiden zwischen den Spieler n, die laut  
Mannschaftsmeldung diese Mannschaft bilden und zu keiner oberen und keiner unteren 
Mannschaft des Vereins gehören (Stammspieler und Reservespieler dieser  Mannschaft) und 
den Spielern, die zu einer unter en Mannschaft des Vereins gehören und nur im Bedarfsfalle in 
der Mannschaft eingesetzt werden (Ersatzspieler).  
Ein Spieler einer Mannschaft, der zur Sollst ärke dieser Mannschaft beiträgt, wird Stam mspieler 
genannt. Ein Spieler einer Mannschaft, der nicht zu r Sollstärke dieser Mannschaft beiträgt, wird 
Reservespieler genannt.  

4.1.1.3 Regelungen für Stamm-  und Reservespieler 
Jeder Spieler einer Mannschaft hat zu je dem Zeitpunkt während der Vor- und Rückr unde den 
eindeutigen Status entweder eines Stammspielers oder eines Reservespielers.  
Kein Spieler darf gleic hzeitig in mehreren Mannschaften derselben Altersklasse als 
Stammspieler oder Reservespieler gemeldet werden.  
Kein Stammspieler oder Reservespieler einer Mannschaft darf wä hrend seiner Zugehörigkeit zu 
dieser Mannschaft als Ersatzspieler in einer  unteren Mannschaft derselben Alt ersklasse 
eingesetzt werden.  
 

4.1.1.4 Europäische und außereuropäische Spieler 
Ein europäischer Spieler ist, wer die Staatsangehörigkeit eines Vollmitgliedes der EU oder eines 
assoziierten Staates der EU oder eines Staates besitzt, dessen Tischtennis-Verband Mitglied der 
ETTU ist, oder wer bisher noch für keinen ausländischen Verband/Verein eine Spielberechtigung 
besessen hat. Alle anderen Spieler sind außereuropäische Spieler.  
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4.1.1.5 Altersklasseneinteilung 
Die Mannschaften werden in folgende Altersklassen, getrennt nach Geschlechtern, eingeteilt: 
a) Schülerklassen A (männlich und weiblich) 
Pro Schülermannschaft ist eine Schülerin spielberechtigt. 
(jedoch ohne Spielberechtigung in einer Sc hülerinnenmannschaft) und ohne Startberechtigung 
an weiterführenden Veranstaltungen. 
b) Schülerklassen B und C 
Hier sind gemischte Mannschaften erlaubt, jedoch ohne Startberechtigung an weiterführenden 
Veranstaltungen) 
Jugendklassen (männlich und weiblich): 
Pro Jungenmannschaft ist ein Mädc hen spielberechtigt (jedoch ohne Spielberechtigung in einer 
Mädchenmannschaft) und ohne Startberechtigung an weiterführenden Veranstaltungen. 
d) Damen- und Herrenklassen: 
In den Kreisklassen und –ligen ist pro Herren-Mannschaft eine Dame spielberechtigt. 
( jedoch ohne Spielberechtigung in einer Damenmannschaft )
e) Seniorenklassen: 
Hier sind Damen in unbegrenzt er Zahl zugelassen. Spieler und Spielerinnen haben zusätzlich 
das Startrecht in Herren oder Damenmannschaften. 

4.1.1.6 Vor- und Rückrunde 
Die Vorrunde und die Rückrunde sind jeweils eine Halbserie der Spielzeit.  

4.1.2 Stammspieler  
Die Anzahl der Stam mspieler einer Mannschaft muss ständig mindes tens der Sollstärke laut 
Spielsystem entsprechen. In der  untersten Mannschaft einer Alte rsklasse eines Vereins haben 
alle gemeldeten Spieler den Status eines Stammspielers. 
Im Spielbetrieb des STTB sind beliebig v iele europäische und außer europäische Spieler j e 
Mannschaft zugelassen. 
Ausschließlich zurückgezogene und gestrichene Mannschaften dürfen bis zum Ende der  
Spielzeit aus weniger Stammspielern als erforderlich bestehen.  

4.1.3 Reservespieler  
Ein Spieler, der in der vor angegangenen Halbserie an weniger al s drei Meisterschaftsspielen 
seines Vereins teilgenommen hat, wird mit Begi nn der darauf folgenden Halbserie automatisc h 
zum Reservespieler. Das gilt nicht  
- für Spieler der untersten Mannschaft eines Vereins,  
- wenn der Spieler zwischenzeitlich den Verein gewechselt hat oder  
- wenn der Ausfall einer Spielerin auf eine Schwangerschaft zurückzuführen ist. 
Nach dem vierten Einsatz in einer Halbs erie als Ersatzspieler in einer Mannschaft verliert ein 
Spieler die Eins atzberechtigung für die bisherige Mannsc haft und wir d automatisch zum  
Reservespieler der Mannschaft, in der die vier Einsätze erfolgt sind.  
Der Status als Reservespieler bleibt bis zum Ende der Halbserie bes tehen und kann frühestens 
zu Beginn der nachf olgenden Halbserie wieder in den Status  eines Stammspielers geändert 
werden, sofern die Voraussetzungen dafür erfüllt sind.  

erni
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4.2 Mannschaftsmeldung 

4.2.1 Erstellen der Mannschaftsmeldung  
Die Zuordnung der spielberechtigten Spieler zu den Mannschaften eines Vereins (Erstellung der  
Mannschaftsmeldung) ist durch den Verein sowohl  für die Vorrunde als auc h für die Rückrunde 
termingerecht (s. u.) und vollständig in der offiziellen Online-Plattform vorzunehmen. Für Damen, 
Herren, Senioren und die Jug endklassen erfolgt eine getrennt e Meldung. Dabei sind alle 
Mannschaften mit allen Stamm-, Reserve- und Ersa tzspielern aufzuführen. Die Erstellung der 
Mannschaftsmeldung durch den Verein in der offiziellen Online-Plattform entspricht einem  
Antrag an die genehmigende  Stelle. Entscheidend für di e Mannschaften ist der Stand der  
Mannschaftsmeldung der Mannschaften bei Ablauf der Frist für deren Meldung. Vorher kann die 
Mannschaftsmeldung seitens des Vereins beliebig oft verändert werden.  
Der Wechsel der  Spielberechtigung v on Jugend und Schülern in Damen- oder  
Herrenmannschaften oder zurück ist sowohl zur Vorrunde als auch zur Rückrunde möglich und 
muss fristgerecht beim Landesspielleiter beantragt werden. 

4.2.1.1 Fristen 
Erfolgt die Erstellung der Mannschaftsmeldung für die Mannschaften nicht rechtzeitig und /oder  
nicht vollständig, z ieht das pro nicht rechtzeitig bz w. nicht vo llständig gemeldeter Mannschaft  
eine Versäumnisgebühr gemäß der Strafordnung des  STTB nach sich. Darüber hinaus können 
solche Mannschaften eines Vereins von der zuständigen Stelle gestrichen werden.  
Die Erstellung der Mannschaftsmeldung der Vorrunde beginnt am 01. Juni und endet am 5. Juli.  
Die Erstellung der Mannschaftsmeldung der Rückrun de beginnt am 1. Deze mber und endet am 
19. Dezember. Sie ist für alle Mannschaft en vorzunehmen, und zwar auch dann, wenn keine 
Änderungen gegenüber der Vorrunde gewünscht oder erforderlich sind.  

4.2.1.2 Regelung für Nachholspiele 
Für Nachholspiele der Vorrunde, die nach dem 1.  Januar der Spielzeit ausgetragen werden, gilt  
die Mannschaftsmeldung der Vorrunde.  

4.2.2 Spielstärke-Reihenfolge  

4.2.2.1 Einsatzberechtigung 
In der Mannschaftsmeldung eines Vereins sind alle  Spieler von der höchsten  Mannschaft bis 
zur untersten Mannschaft entsprechend ihrer Sp ielstärke-Reihenfolge aufzuführen. Alle 
aufgeführten Spieler einer Mannsc haft sind grundsät zlich einsatzberechtigt, sofern si e keinen 
Sperrvermerk haben bzw. au s anderen Gründen keine Einsatzberechtigung fü r diese 
Mannschaft haben (z. B. Damen in Herrenmannschaften der Landes- oder Saarlandliga).  

4.2.2.2 Ermittlung der Spielstärken-Reihenfolge 
Die Spielstärke-Reihenfolge wird vorrangig mi ttels der Bilanz werte der vorangegangenen 
Vorrunde bzw. der gesamten Sais on unter Berücksichtigung der im Anhang aufgeführten 
Kriterien ermittelt. Einstufungen insbesondere zur Förderung von Jugends pielern können von 
den Klassenleitern auf begründeten Antrag vorgenommen werden. 
Vereinsinterne Ranglisten sind kein Aufstellungskriterium.  
Liegen für einen Spieler keine verg leichbaren Ergebnisse vor, legt der  Spielleiter die Einstufung 
nach eigenem Ermessen verbindlich fest.  
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4.2.2.3 Bilanzwert   
Der Bilanzwert eines Spielers wird durch eine Dezimalzahl ausgedrückt, die von der offiziellen  
Online-Plattform berechnet und dargestellt wird. Je größer der Bilanzwert ist, desto größer  
ist die errechnete Spielstärke des Spielers. Die Berechnung des Bilanzwerts und Regelungen  
zur Anwendung der Bilanzwerte werden im Anhang A zu dieser WO beschrieben. 

4.2.3 Abweichungen von der Spielstärke-Reihenfolge  

4.2.3.1 Meldung in einer tieferen Spieklasse  
Abweichend von der tatsächlichen Spielstärke dürfen Spieler nur zu Beginn der Vorrunde für die 
gesamte Spielzeit auf Wunsch des Vereins auf  den ersten Positionen einer unteren Mannschaft 
des Vereins in einer tieferen Spielklasse aufgestellt werden.  

4.2.3.2 Sperrvermerk 
Diese Spieler erhalten vom Klas senleiter einen Sperrvermerk und verlieren das Recht, während 
der Dauer des Sperrvermerks in einer oberen M annschaft des Vereins eingesetzt zu werden,  
auch nicht als Ersatzspieler. Ein Aufrücken solc her Spieler während der  Halbserie oder zur  
Rückrunde ist nicht erlaubt. Die Erteilung des Sperrvermerks wird  von der zuständigen Stelle 
durch entsprechende Kennzeichnung des Spielers in der Mannschaftsmel dung der offiziellen 
Online-Plattform dokumentiert.  

4.2.3.3 Ausnahmeregelung für Sperrvermerke 
Für Jugendliche und Schüler aus dem D-Kader eines Mitgliedsverbandes bzw. aus einem 
Bundes-Kader besteht ausschließlich für die Mannschaftsmeldung der Vorrunde die Möglichkeit, 
abweichend von der  tatsächlichen Spielstärke vom Verein auf den letzten Pos itionen einer 
oberen Herren- bzw. Damen-Mannschaft gemel det zu werden, ohne dass deswegen 
Sperrvermerke für die stärkeren Spieler der unt eren Mannschaften erteilt werden. Der Verein 
des Spielers muss bei Bedarf bis  zum 5. Juni  vor der betreffenden Spielzeit einen begr ündeten 
Antrag an den Klassenleiter stell en, der darüber entscheidet und auch festlegt, ob und welc he 
der stärkeren Spieler aus tieferen Mannschaften einen Sperrvermerk erhalten.  

4.2.3.4 Dauer eines Sperrvermerks 
Die Dauer des Sperrvermerks  reicht bis zum Ende der Sp ielzeit. Die Aufhebung eines 
Sperrvermerks während einer Spielz eit ist somit grundsätzlich nicht möglich.Auch darf demnach
ein Spieler, der nach  Abschnitt  4.2.3.1  zu Beginn der  Vorrunde  in  einer   unteren Mannschaft 
gemeldet  wurde  und  einen Sperrvermerk erhalten hat, nicht  zu Beginn der Rückrunde 
entsprechend seiner  Spielstärke wieder in einer o beren Mannschaft gemeldet werden, sondern 
erst zu Be ginn der nächsten Spielzeit. Einzige Au snahme ist die Zurückziehung der unteren 
Mannschaft bis zum Ende der Vorrunde. Damit entfällt der Sperrve rmerk und der Spieler mu ss 
dann in der höheren Mannschaft eingestuft werden. 
In begründeten Fällen ( z.B. von Spielern aus einer anderen Mannschaft zu einem anderen Verein)
kann der Klassenleiter Sperrvermerke auch zur Rückrunde aufheben oder ausprechen. 
 

4.3 Genehmigung der Mannschaftsmeldung 

4.3.1.1 Zuständigkeit 
Zuständig für die Überprüfung und Genehmi gung der Mannschaftsmeldungen ein er jeden 
Mannschaft ist der Klassenleiter der jeweiligen Gruppe.  

erni
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4.3.1.2 Spielstärke Reihenfolge 
Bei der Überprüfung ist darauf zu achten, ob die Spielstärk e-Reihenfolge innerhalb der  
Mannschaft eingehalten wird und ob in oberen und unteren Mann schaften Spieler aufgeführt  
sind, die nach der Spielstärke- Reihenfolge aller Spieler des Vereins eigentlich z u der z u 
genehmigenden Mannschaft gehören müssten.  
Wird bei der Überprüfung von Mannschaftsmeldung en festgestellt, dass der Verein bei seiner  
Meldung die Spielst ärke-Reihenfolge innerhalb der zu genehmigenden Mannsch aft nicht 
eingehalten hat, wird die Reihenfolge der Spieler vom Klassenleiter entsprechend verändert.  
Wird bei der Überprüfung von Mannschaftsmeldung en festgestellt, dass der Verein bei seiner  
Meldung in einer ober en Mannschaft Spieler mit zu geringer Spielstärke bzw. in einer  unteren 
Mannschaft Spieler mit zu großer Spielstä rke aufgeführt hat, die nach der Spielstärke-
Reihenfolge aller Spieler des Vereins eige ntlich zu der zu genehmigenden Mannschaft gehören 
müssten, ist (insbesondere für die Rückrunde) zunächst zu prüfen, ob diese 
Mannschaftsmeldung gemäß der Vorschriften von Abschnitt 4.2.2 und 4.2.3 überhaupt zulässig 
ist. Wenn das nicht der Fall ist , hat der V erein seine Mannschaften so umzumelden, dass in 
jeder Mannschaft nur Spieler gemeldet sind, die nach Abschnitt 4.2.2 und 4.2.3 dort auch 
gemeldet werden dürfen.  

4.3.1.3 Erteilung von Sperrvermerken 
Sofern die Mannschaftsmeldung nach Abschnitt 4.2.2 und 4.2.3 zwar zulässig ist, aber nicht der 
Spielstärke-Reihenfolge entspricht, erteilt der Klassenleiter einen  Sperrvermerk an alle Spieler  
der zu genehmigenden Mannschaft, die eine größere Spielstärke als der schwächste Spieler der  
oberen Mannschaften besitzen, und an alle Spieler der unteren Mann schaften, die eine größere 
Spielstärke als der schwächste Spieler der zu genehmigenden Mannschaft besitzen.  
Bei Vorliegen der im vorangegangenen Absatz genannten Bedingungen ist jeder für die 
Genehmigung der Mannschaftsmeldung zuständige Klassenleiter befugt, Sperrvermerke für di e 
Spieler des Vereins zu erteilen, die in der z u genehmigenden oder in einer unteren Mannschaft  
des Vereins gemeldet  sind. Ein Sperrvermerk fü r Spieler einer unteren Mannschaft gilt auc h 
dann, wenn die für die Genehmigung dieser unt eren Mannschaft zuständige Stelle kein en 
Sperrvermerk für den Spieler erteilt hat.  

4.3.1.4 Genehmigung der Mannschaftsmeldung 
Die Genehmigung einer Mannschaftsmeldung wird vom Klassenleiter durch entsprechende 
Eintragungen in der Mannschaftsmeldung der offizi ellen Online-Plattform erteilt. Der Verein ist  
verpflichtet, sich anschließend das genehmigte Mannschaftsmeldeformular im Downloadbereich 
der offiziellen Online-Plattform auszudrucken und zu den Mannschaftskämpfen mitzuführen. Ein 
Versand durch den Klassenleiter erfolgt nicht.  

4.3.1.5 Einspruchsrecht  

Gegen die vom Klassenleiter genehmigte Mann schaftsmeldung seiner Mannschaft und gegen 
erteilte Sperrvermerke für seine Sp ieler wie auch gegen  die genehmigten 
Mannschaftsmeldungen aller anderen Staffelvereine  und gegen nicht erteilte Sperrvermerke für 
Spieler der anderen Staffelvereine besteht inner halb von 14 Tagen nach Veröffentlichung in der  
offiziellen Online-Plattform ein schriftliches Einspruchsrecht de s Vereins beim Klassenleiter. 
Gegen einen vom Klassenleiter abgewies enen Einspruch kann der Verein den Protestweg 
beschreiten.  
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4.4 Änderungen der Mannschaftsmeldung durch Aufrücken 

4.4.1.1 Automatisches Aufrücken bei zu geringer Stammspielerzahl 
Wenn eine Mannschaft während einer Halbser ie nicht mehr die nach dem jeweiligen 
Spielsystem erforderliche Anzahl von Stammspielern umfasst, so rückt mit diesem  Zeitpunkt 
automatisch der nächstberechtigte Spieler ( gemäß untenstehender Definition) auf, der damit 
zum Stammspieler seiner neuen Mannschaft wird und die Einsatzberechtigung für die bisherige 
Mannschaft verliert (Einzige Ausnahme:  Zurückgezogene und gestric hene Mannschaften 
brauchen nicht aufgefüllt zu werden). Vor diesem  Spieler gemeldete Reser vespieler rücken mit 
auf. Vor diesem Spieler gemeldete Spieler mit einem Sperrvermerk, Jugendersatzspieler oder in 
einer Herrenmannschaft gemeldete Damen werden übersprungen und rücken nicht mit auf. 

4.4.1.2 Bestimmung des zum Aufrücken verpflichteten Spielers 
Der zum Aufrücken in eine Mannschaft verpflicht ete nächstberechtigte Spieler ist der nach der  
zu Beginn der Halbserie gene hmigten Reihenfolge der Mannschaftsmeldung best platzierte 
Spieler der unteren Mannschaften, der  
-keinen Sperrvermerk hat,  
-gemäß der Bestimmungen der WO STTB in der Mannschaft einsatzberechtigt ist,  
-zu Beginn der Halbserie Stammspieler seiner Mannschaft war,  
-zum Zeitpunkt des Aufrückens entweder  Stammspieler einer unteren Mannschaft ist oder  
wegen viermaligen Ersatzspielens bereits Reservespieler geworden ist, und  
-noch nicht für einen anderen Spieler in diese oder eine obere Mannschaft aufgerückt ist.  
Demzufolge kann also ein Spieler, der durch vi ermaliges Ersatzspielen in einer Mannschaft die 
Einsatzberechtigung für sein e bisherige Mannschaft verloren hat und des halb bereits 
Reservespieler seiner neuen Mannschaft ist, al s nächstberechtigter Spieler in eben dies e 
Mannschaft aufrücken, wenn er nach der Reihenfolge der Mannschaftsmeldung an der Reihe ist. 
In diesem Fall wechselt sein Status dann wieder zum Stammspieler.  

4.4.1.3 Änderung der Mannschaftsmeldung 
Der Klassenleiter ist verpflichtet, in derartigen Fällen die Mannschaftsmeldung des Vereins in der 
offiziellen Online-Plattform unverzüglich zu ändern.  

4.4.1.4 Bestimmungen für aufgerückte Spieler 
Derart während einer Halbserie aufgerückte Spieler können frühestens zum Beginn der  
nächsten Halbserie wieder in einer unteren Mannschaft gemeldet werden.  
Werden Spieler, die die Einsatzberechtigung für ihre bisherige Mannschaft verloren haben,  
dennoch in der gleichen Halbserie wieder in Meisterschaftsspielen dieser Mannschaft eingesetzt, 
so gelten sie als nicht einsatzberechtigt in dieser Mannschaft.  

4.5 Auswirkung von Zurückziehung oder Streichung auf die 
Mannschaftsmeldung 

Stammspieler und Reservespieler von Mannsc haften, die zur ückgezogen oder gestrichen 
worden sind, dürfen während der laufenden Spielzeit nur in o beren Mannschaften des Vereins 
eingesetzt werden.  
Spieler mit Sperrvermerk von Mannschaften, die zurückgezogen oder gestrichen worden sind,  
dürfen während der laufenden Spielz eit in keiner anderen Mannsc haft ihres Vereins einges etzt 
werden. Einzige Aus nahme ist die Zurück ziehung der unteren Mannschaft bis zum Ende der  
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Vorrunde. Damit entfällt der Sperrvermerk  und der Spieler muss dann in der höheren 
Mannschaft eingestuft werden. 
Bis zum Ende der laufenden Halbs erie behalten die Spie ler einer zurückgezogenen oder  
gestrichenen Mannschaft ihren Status als Stammspi eler oder Reservespieler dieser Mannschaft 
bei. Sie rücken ggf. als nächstberechtigte Spieler auf, sofern sie keinen Sperrvermerk haben.  
Sofern die Zurückziehung/Streic hung bis z um 31. De zember erfolgt ist, können alle Spieler  
dieser Mannschaft, die keinen Sperrverme rk haben, in der Rückrunde in einer oberen 
Mannschaft des Vereins als Stammspieler oder Reservespieler gemeldet werden.  
Die Sollstärke einer z urückgezogenen oder gestrichenen Mannschaft dar f bis zum Ende der  
Spielzeit unterschritten werden.  
Wenn eine erste Mannschaft eines Vereins  zurückgezogen oder gestrichen wird, dürfen deren 
Stamm- und Reservespieler in der laufenden Spielzeit in keiner anderen Mannschaft des  
betroffenen Vereins eingesetzt werden.  
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5 Bestimmungen für Mannschaftskämpfe  

5.1 Bedingungen für die Sporthallen  

5.1.1 Spielraum und Spielfelder  
Die Mannschaftskämpfe müssen in einer  Halle auf zwei Tis chen abgewickelt werden. In 
begründeten Einzelfällen (z. B. Hallenöffnung szeiten) wird dem Heimv erein das Recht 
eingeräumt, die Meisterschaftsspiele auf drei Tischen gleichen Typs auszutragen. 
Bei Pokalwettbewerben sollen die Spiele auf zwei T ischen ausgetragen werden. Bei 
Einverständnis beider Mannsc haften kann auf einem Tisch gespielt werden. Die z uständige 
Stelle kann anordnen, ob auf einem oder auf 2 Tischen gespielt wird. 
Andere Mannschaftskämpfe im gleic hen Spielraum zum gleichen Zeitpunk t sind z ugelassen, 
sofern die nachfolgenden Bestimmungen eingehalten werden.  
Für jeden Tisch muss ein Spielfeld in der Mindes tgröße von 5 m x 10 m zur Verfügung stehen. 
Innerhalb und auf der Spielfeldumrandung dürfen keine Gegenstände abgelegt werden.  
Im Spielraum ist das Rauchen während des Spie lbetriebs untersagt. Innerhalb des Spielfeldes  
ist der Genuss von Alkohol untersagt. 

5.1.2 Tische, Netzgarnituren, Bälle und Zählgeräte  
Bei einem Mannschaftskampf müssen T ische, Netzgarnituren, Bälle und Zählgeräte jeweils von 
gleichem Typ und gleicher Far be sein. Ei ne Änderung von Ty p oder Farbe während eines 
Mannschaftskampfes ist nicht zulässig.  

5.1.3 Boden  
Der Boden und darauf angebrachte Werbung müssen rutschfest sein.  

5.1.4 Beleuchtung  
Die Stärke der Beleuc htung muss im gesamten Spielraum (Box) mindestens 300 Lux betragen.  
Empfohlen wird jedoch eine glei chmäßige Beleuchtungsstärke von 600 Lux. Die Lichtquellen 
müssen mindestens 4 m über dem Fußboden an gebracht sein. Blendend es Gegenlicht muss 
vermieden werden.  

5.1.5 Anzeige  
Obligatorisch ist an jedem Tisch ein Zählgerät.  

5.1.6 Raumtemperatur  
Die Raumtemperatur im Bereich der Spielfelder muss mindest ens +15° Celsius betragen. Sie 
soll nicht mehr als +25°Celsius betragen, es sei denn, die Außentemperatur liegt höher.  

5.1.7 Bereitstellung der Sporthalle  
Die Sporthalle muss mindestens  30 Minuten vor der  festgesetzten Anfangszeit geöffnet und i n 
spielbereitem Zustand sein. Dazu gehör t auch das Vorhandensein vo n Umkleide- und 
Waschgelegenheiten. Der G astmannschaft ist während dieser gesamten Zeit eine 
Trainingsmöglichkeit mit den Materialien z u gewährleisten, mit denen der Mannschaftskampf  
ausgetragen werden soll. Ist di ese Möglichkeit trotz rechtzeitiger Anreise des Gastes nicht  
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gegeben, kann die Gastmannschaft auf einer Eins pielzeit von bis zu 30 Minuten bestehen, um 
sich mit den Materialien und Spielverhältnissen vertraut zu machen. 
  
 

5.1.8 Ausnahmen  
Ausnahmen von der Einhaltung der Bedingungen dieser Ziffer können  die Spie lleiter auf 
begründeten Antrag f ür die Dauer einer Spielz eit genehmigen. Der Heimverein hat dem Gast  
und dem Oberschiedsrichter diese Genehmigung auf Verlangen v orzulegen. Weitere 
Ausnahmen kann in begründeten Fällen der OSR für den von ih m geleiteten Mannschaftskampf 
zulassen.  

5.1.9 Sportkleidung  
Innerhalb einer Mannschaft ist einheitliche S portkleidung (Trikots, Shorts oder Röckchen,  
einteiliger Sportdress) für einen Mannschaftskampf vorgeschrieben.  

5.2 Schiedsrichtereinsatz  

5.2.1 Oberschiedsrichter (OSR)  
Für jeden Mannschaftskampf kann ein Oberschiedsri chter eingesetzt werden, der eine gültige 
Schiedsrichterlizenz besitzen muss. Der OSR darf keinem der beiden Vereine angehören.  

5.2.2 Einsatz der OSR  
Für Auswahl und Benachrichtigung der OSR is t der Verbands -SR-Obmann oder Kreis-SR-
Obmann verantwortlich 

5.2.3 Schiedsrichter (SR)  
Sofern bei einem Mannschaftskampf keine neutralen geprüften Schiedsrichter eingesetzt worden 
sind, hat die Gastmannschaft jeweils die Sc hiedsrichter an einem Tisch zu s tellen, während der 
Heimverein die Schiedsricht er für den anderen Tisc h zu st ellen hat. Die Benennung der  
Schiedsrichter erfolgt durch den jeweiligen Mannschaftsführer. Im Einvernehmen beider  
Mannschaften kann auch der Heimverein allein die Schiedsrichter stellen.  

5.2.4 Kleidung  
Der OSR und ggf. vom Verband eingesetzte neutrale SR müssen Schiedsrichterkleidung tragen.  

5.2.5 Kosten  
Die Kosten für den Oberschieds richter trägt der  Heimverein entsprechend den Bestimmungen, 
die der STTB für den Einsatz von Oberschiedsrichtern erlassen hat.  

5.3 Mannschaftsaufstellung  

5.3.1 Reihenfolge der Mannschaftsmeldung  
In der Mannschaftsaufstellung für jeden einz elnen Mannschaftskampf dürfen nur die in der  
Mannschaftsmeldung aufgeführten Spieler enthalten sein, die zum Zeitpunkt des 
Mannschaftskampfes die Spielberechtigung für ihr en Verein und die Eins atzberechtigung für die 
Mannschaft besitzen. In der Mannschaftsaufstell ung für die Einzelspiele müssen die Sp ieler in 
der zu Beginn der Halbs erie genehmigten Reihenfolge der M annschaftsmeldung aufgeführt 
werden.  
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Jeder Verstoß gegen diese Bestimmung zieht ei ne Wertung gem. Ziffer 5.5.2 und eine 
Ordnungsgebühr gem. Strafordnung des STTB nach sich.  

5.3.2 Mannschaftsaufstellung bei Entscheidungsspielen  
Entscheidungsspiele gelten als Fortsetzung der Rück runde. Für diese Mannschaftskämpfe gilt  
die Mannschaftsmeldung der Rückrunde.  
In Entscheidungsspielen dürfen in  jeder Mannschaft nur solche Sp ieler eingesetzt werden, die 
für mindestens die letzten drei Rückrunden- Mannschaftskämpfe dieser Mannschaft 
einsatzberechtigt waren.  
Jeder Verstoß gegen diese Bestimmungen zieht  eine Wertung gem. Ziffer 5.5.2 und eine 
Ordnungsgebühr gem. Strafordnung des STTB nach sich.  

5.3.3 Ersatzspieler  

5.3.3.1 Regelungen für Ersatzspieler 
Spieler aus den unteren Mannschaften eines Verein s dürfen als Ersatzspieler in den  oberen 
Mannschaften dieses Vereins einges etzt werden, wenn s ie in der Mannschaftsmeldung 
enthalten sind, keinen Sperrvermerk haben und für die obere Mannschaft einsatzberechtigt sind. 
Das gilt auch dann, wenn sie in der gleichen Halbserie berei ts in einer oder  mehreren anderen 
unteren Mannschaften ihres Vereins als Ersat zspieler eingesetzt worden sind. Es ist auc h 
zulässig, dass ein- und dersel be Spieler in verschiedenen oberen Mannschaften seines Vereins 
als Ersatzspieler eingesetzt wird. Auch kann ein Stamm- oder Reservespieler einer unteren 
Mannschaft des Vereins in einer höheren Mannschaft seines Vereins Ersatz spielen, die in der  
gleichen Gruppe spielt.  
Schülermannschaften gelten als untergeordnete Jugendmannschaften, so dass Stammspieler 
von Schülermannschaften zur Ersatzgestellung in einer Jugendmannschaft herangezogen 
werden können. 

5.3.3.2 Festspielen 
Mit seinem vierten Einsatz als Ersatzspieler in ein- und derselben Manns chaft innerhalb einer  
Vorrunde oder innerhalb einer Rü ckrunde verliert der Ersatzspieler die Einsatzberechtigung für 
alle unteren Mannschaften seines Vereins für die Dauer dieser Vor- oder Rückrunde.  

5.3.3.3 Verbot von gleichzeitigem Einsatz in zwei Mannschaftswettkämpfen 
Ein in einem Mannschaftskampf mi twirkender Spieler darf, solange dieser nicht offiziell beendet  
ist, in keiner ander en Mannschaft seines Verein s mitwirken. Andernf alls gilt er in der 
betreffenden Mannschaft als nicht einsatzberechtigt.  

5.3.3.4 Ahndung von Verstößen 

Jeder Verstoß gegen diese Bestimmungen zieht  eine Wertung gem. Ziffer 5.5.2 und eine 
Ordnungsgebühr gem. Strafordnung des STTB nach sich.  

5.4 Regelungen für den Ablauf von Mannschaftskämpfen  

5.4.1 Mannschaftsführer  
Jede Mannschaft hat vor dem Mannschaftskampf einen verantwortlichen Mannschaftsführer zu 
benennen, der allein zur Vertret ung seiner Mannschaft berechtigt ist. Er muss nicht  zu den 
beteiligten Spielern gehören.  
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5.4.2 Überprüfung der Spielberechtigung und Identität  
Die Spielberechtigungsliste des Vereins und die genehmigte Mannschaftsmeldung müssen dem 
gegnerischen Mannschaftsführer vorgelegt werden.  
Die Spieler müssen sich auf Ve rlangen des Oberschiedsrichters dur ch ein amtliches Dokument 
mit Bild (z.B. Personalausweis, Führerschein) ausweisen.  
Liegt ein Spielberec htigungsnachweis oder das genehmigte M annschaftsmeldeformular nicht 
vor, so ist ein entsprechender Vermerk auf dem Spielbericht anzubringen. Ebenso mitzuführen 
ist der Nachweis über genehmigte Werbung. 

5.4.3 Spielberichtsformular  

5.4.3.1 Ausfüllen des Spielberichtsformulars 
Das Spielberichtsformular muss zweifach ausgefüllt werden.  
Sofern nicht anders geregelt, ist die Heimmann schaft als A-und die Gastmannschaft als B-
Mannschaft in das Spielberichtsformular einzutragen.  
Jede Mannschaft ist für die eigene korrekte Aufs tellungsreihenfolge im Einzel und Doppel 
sowohl im Kopf als auch im Spielverlaufsteil des Spielberichtsformulars selbst verantwortlich.  
Der Spielbericht ist von beiden Mannsc haftsführern und ggf, dem Oberschiedsrichter zu 
unterschreiben. Die Spielber echtigungsnummern der eingesetzten Spieler sind in d en 
Spielberichtsbogen einzutragen. 

5.4.3.2 Eintragung von Protesten 
Jede Mannschaft hat jederzeit das Recht, durch ihren Mannschaftsführer Proteste auf dem  
Spielberichtsformular einzutragen. Eine im Formular geleist ete Unterschrift bedeutet keine 
Anerkenntnis von Protesten der gegnerischen Mannschaft.  

5.4.3.3 Sieg eines Spielers 
Jedes durch Sieg eines Spieler s beendete Spiel innerhalb eine s Mannschaftskampfes ist mit  
dem genauen Ergebnis in das Spiel berichtsformular einzutragen und wird mit einem Spielpunkt 
und den erzielten Sätzen und Bällen für das Gesamtergebnis gewertet.  

5.4.3.4 Spielaufgabe 
Jedes durch Aufgabe eines Spielers beendete Spie l innerhalb eines Mannschaftskampfes (dazu 
gehören auch kampflos abgegebene Sp iele von mit wirkenden Spielern) ist mit dem genauen 
Ergebnis der beendeten Sätze sowie 11:0 für den nicht beendeten Satz und für alle ggf. noch 
erforderlichen Sätze in das Spielberichtsformular einzutragen und wird mit einem Spielpunkt und 
den eingetragenen Sätzen und Bä llen für das Gesamte rgebnis gewertet. Solche Spiele werden 
für die Berechnung der Bilanzwerte bzw. Bilanzen beider Spieler bzw. Paare berücksichtigt.  

5.4.3.5 Unvollständiges Antreten 
Bei Fehlen eines Spielers oder Doppels (unvollstä ndiges Antreten seiner Mannschaft) ist jedes 
von ihm kampflos  abgegebene Spiel mit de m Vermerk ”nicht angetreten” in das 
Spielberichtsformular einzutragen und mit 0:1 Spielpunkten, 0:3 Sätzen und 0:33 Bällen für das 
Gesamtergebnis zu werten. Solche Spiele werden nicht für die Berechnung der Bilanzwerte bzw. 
Bilanzen beider Spieler bzw. Paare berücksichtigt.  
Beim Fehlen von Spielern in beiden Mannsc haften (unvollständiges Antreten beider  
Mannschaften) werden deren eigentlich gegeneinander auszut ragende Spiele nicht für das  
Gesamtergebnis berücksichtigt.  
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5.4.3.6 Verbleib der Spielberichtsformulare 
Das 1. Exemplar (Original) v erbleibt beim Heimverein, der dieses bis zum 31 . Juli der  
nachfolgenden Spielzeit aufbewahren und dem Spielleiter auf Verlangen einreichen muss. Das 
2. Exemplar erhält der Gastverein.  

5.4.4 Begrüßung  
Beide Mannschaften stellen sich vor dem festgesetzten Spielbeginn zur Begrüßung auf.  

5.4.5 Spielbereitschaft  
Der Mannschaftskampf soll pünktlich zur festgesetzten Anfangszeit beginnen.  
Sind die Voraussetzungen für einen pünktlichen Spie lbeginn nicht gegeben, ist das Spiel, soweit 
die Möglichkeit vorhanden ist, auch verspätet zu  beginnen. Die Entscheidun g hierüber trifft der  
OSR, sofern ein solcher anwesend ist.   
Der Einsatz eines Spielers im Mannschaftskampf ist dann regelgerecht, wenn er bei mindestens 
einem Einzel oder Doppel mitwirkt und dies es auch in die Wertung ein geht. Dies gilt auch für 
verspätet eintreffende Spieler. Eine Mitwirkung im Sinne dieser  Bestimmung ist schon dann 
gegeben, wenn der im Einzel oder  Doppel aufgestellte Spieler b ei der Begrüßung anwesend ist 
oder andernfalls sein  Einzel oder Doppel frühestens nach dem ersten Aufschl ag, selbst ohne 
Angabe von Gründen, beendet.  
Ist ein Spieler bzw. Paar zwei Minuten nach Au fruf nicht spielbereit, so geht die ses Spiel 
kampflos an den Gegner. Sind beide Spieler bz w. Paare z wei Minuten nach Aufruf nicht  
spielbereit, so wird ihr Spiel nicht gewertet und in der Abwicklung des Kampfes fortgefahren.  

5.4.6 Spielansetzung  
Unter Einhaltung der für die Spielsysteme festgel egten Reihenfolge der einzelnen Spiele ist für 
die Spielansetzung zu beachten: Die ersten beiden Spiele sind gleichzeitig anzusetzen.  
Das jeweils folgende Spiel wird an dem zuerst  freigewordenen Tisch aus getragen. Unabhängig 
von dieser Regelung steht jedem Spieler nach Beendigung eines von ihm ausgetragenen Spiels 
eine Pause von fünf Minuten zu. Darüber hinausgehende Spielv erzögerungen sind zu 
vermeiden.  
Alle Mannschaftskämpfe sind mit dem Erreichen des notwendigen Siegpunktes beendet.  

5.4.7 Unvollständiges Antreten  
Tritt eine Mannschaft bei den Herren, Damen oder Senioren in den drei höchsten saarländischen 
Ligen nicht in der Sollstärke an, so wird sie für jeden fehlenden Spieler mit einer 
Ordnungsgebühr gemäß Strafordnung STTB belegt.  

5.4.8 Mindeststärke  
Eine Mannschaft muss in folgender Mindeststärke antreten:  
4 Spieler bei 6er-Mannschaften;  
3 Spieler bei 4er-Mannschaften. 
2 Spieler bei 3er- und 2er-Mannschaften.  
Tritt sie mit weniger Spielern an, gilt das als Nichtantreten.  

5.4.9 Verspäteter Spielbeginn  
Bei verspätetem Eintreffen einer Mannschaft bis zu 30 Minuten nac h der festgesetzten 
Anfangszeit ist der Mannschaftskampf noch auszutragen und entsprechend seines Ausgangs zu 
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werten. Danach kann der Mannschaftskampf noch stattfinden, wenn der Oberschiedsrichter und 
beide Mannschaften einverstanden sind.  

5.4.10 Höhere Gewalt  
Begründet eine Mannschaft Verspätung oder  Nichtantreten mit dem Ausfall eines  
Verkehrsmittels durch höhere Gewalt, so ist sie beweispflichtig. Tritt ein solcher Fall ein, so muss 
der Heimverein den Klassenleiter unverzüglich benachrichtigen. Der Antrag auf Anerkennung 
der "höheren Gewalt" ist inner halb von zwei Wochen nach dem Spielt ermin schriftlich zu 
begründen und nac hweislich einzureichen. Ihm si nd sogleich alle für  die Ents cheidung 
relevanten Beweise beizufügen. Nic ht innerhalb dieser Frist eingereichte Ant räge, Beweise und 
Begründungen bleiben unberücksichtigt. Wird der Beweis nicht oder  zu spät geführt, so wird die 
Mannschaft wie nicht angetreten behandelt.  
Die Entscheidung über kampflosen Verl ust bzw. Gewinn oder Neuans etzung des 
Mannschaftskampfes trifft der Klassenleiter in erster Instanz.  

5.4.11 Nichtantreten  
Im Falle des Nichtant retens einer Mannschaft ist von der anwes enden Mannschaft (Gastgeber  
oder Gast) ein Spielberichtsformular mit einem  entsprechenden Vermerk auszufüllen und dem 
Klassenleiter einzusenden. Auf diesem Spiel berichtsformular muss die genaue Aufstellung der  
anwesenden Mannschaft eingetragen sein.  
Der Mannschaftskampf wird für  diese Mannschaft hinsichtlich der Einsät ze ihrer Spieler als 
ordnungsgemäß ausgetragen gewertet. Für alle Sp ieler der nicht angetretenen Mannsc haft wird 
dieser Mannschaftskampf hinsichtlich ihrer Einsätze als fehlender Einsat z gewertet. Die Einz el 
und Doppel werden für keine der beiden Mannschaften für die Berechnung der Bilanzen und 
Bilanzwerte berücksichtigt.  
Tritt eine Mannschaft, außer in begründet en Fällen, nicht an, so wird der  Mannschaftskampf 
kampflos für den Gegner als gewonnen gewertet.  
Der mit seiner Mannschaft nicht angetretene un d für den  Ausfall des Mannschaftskampfes  
verantwortliche Verein wird mit einer Ordnungsstrafe gem. Strafordnung STTB belegt.  
Der Verzicht auf das Antreten zu einem M eisterschafts- oder Pokalspiel ist nicht zuläs sig. Eine 
Ausnahme stellt der rechtzeitig bekannt gegebene Verzicht auf die Teilnahme an  
Entscheidungsspielen dar.  

5.4.12 Ergebnismeldung und Kontrolle  
Der Heimverein ist verpflichtet, das Ergebnis eines jeden Mannschaftskampfes (z. B. 9:7,  
8:5) bis spätestens 13 Uhr des auf den Spieltag folgenden Tages in der offiziellen  Online-
Plattform einzugeben.  
Der Heimverein ist verpflichtet, den vollständigen Spielbericht eines jeden M annschaftskampfes 
einschließlich der Vor - und Nachnamen aller beteiligten Spieler, aller Satzergebnisse und alle r 
sonstigen Eintragungen auf dem Spielbericht bis spätestens  48 Stunden nach Spielbeginn laut  
Spielplan in der offiziellen Online-Plattform einzugeben.  
Versäumnisse ziehen eine Versäumnisgebühr gem. Strafordnung STTB nach sich.  
Der Gastverein hat die Pflicht, die Korrekt heit des in der Online-Plattform eingegebene n 
Spielberichts zu über prüfen und eventuelle Beanstandungen bis spätestens am 7. Tag nac h 
dem Spieltermin dem Spielleiter mitzuteilen.  
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5.5 Wertung  

5.5.1 Wertung von einzelnen Spielen  
Ein einzelnes Spiel wird für einen Spieler bzw. ein Paar als verloren gewertet, wenn  
-er/es nicht antritt,  
-festgestellt wird, dass  er/es mit nicht von de r ITTF zugelassenen Schläg erbelägen antritt und  
sich weigert, unverzüglich Abhilfe zu schaffen,  
-vor dem Spiel vom  OSR mit einem ITT F-anerkannten Testgerät festges tellt wird, dass ein 
Kleber oder andere Mittel mit schädlic hen flüchtigen Lösungsmitteln verwendet worden sind und 
sich geweigert wird, unverzüglich Abhilfe zu schaffen, oder  
-nach einem Spiel vom OSR durch einen Test mit einem ITTF-anerkannten Testgerät festgestellt 
wird, dass ein Kleber oder ander e Mittel mit sc hädlichen flüchtigen Lösungsmitteln verwendet  
worden sind.  
Solche Spiele werden für die B erechnung der Bilanzwerte und Bilanz en beider Spieler bzw.  
Doppel berücksichtigt.   

5.5.2 Wertung von Mannschaftskämpfen  
Der gesamte Mannschaftskampf wird für die Mannschaft als verloren gewertet, die  
- nicht spielberechtigte oder nicht einsatzberec htigte Spieler mitwirke n lässt, (Ausnahme: im 
Jugendbereich muss die Spielberechtigung spätestens beim 2. Einsatz eines Spielers vorliegen)  
- gegen die Vorschriften der Ziffern 2, 3 und/oder  4 von Abschnitt D der WO DTTB verstößt  
(falsche Spielreihenfolge, falsche Einzel- und/ oder Doppelaufstellung etc.),  
- nicht geschlossen aufrückt,  
- schuldhaft einen Spielabbruch verursacht,  
- diesen Mannschaftskampf eigenmächtig verlegt hat, 
- nicht rechtzeitig zum festgesetzten Zeitpunkt antritt, außer in begründeten Fällen  
- nicht oder nicht in der erforderlichen Mindeststärke antritt oder  
- als Gastgeber nicht von der ITTF zugelassene Tische, Netze und Bälle stellt.  
 
In die Zeit der Sperre eines Vereins oder einer  Mannschaft fallende Punktspiele werden für die 
gesperrte Mannschaft als verloren gewertet.  

5.5.3 Verfahren  
Die Wertung von Mannschaftskämpfen, in denen au f Punktverlust entschieden wird, erfolgt mit 
2:0 Punkten und der höchstmöglichen Zahl der im jeweiligen Sp ielsystem erreichbaren Spiele 
(9:0, 8:0, 6:0 usw.), Sätze und Bälle für den Gegner.  
Verstoßen beide Mannschaften gegen die einschlägigen Bestimmungen, ist der 
Mannschaftskampf für beide als  verloren zu we rten. Dabei hat  die Wertung mit jew eils 0:2 
Punkten und der höchstmöglichen Z ahl der im jeweiligen Spielsystem erreichbaren Spiele (0:9 , 
0:8, 0:6 usw.), Sätze und Bälle zu erfolgen. In der entsprechenden Tabelle oder 
Ergebnisübersicht ist darauf hinzuweisen.  
Sofern bei einem Mannschaftskampf auf Punktv erlust entschieden worden ist, werden seine 
einzelnen Spiele (Einzel und ggf. Doppel) dennoch wie ges pielt für die Berechnung von 
Bilanzwerten und Bilanzen berücksichtigt.  
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6 Zusätzliche Bestimmungen für Pokalwettbewerbe 

6.1 Grundsätzliche Regelungen 
Die Teilnahme an den Pokalwettbewerben ist freiwillig . Der Verein entscheidet für jede seiner  
Mannschaften bei der Mannschaftsmeldung an den STTB im Juni eines Jahres über die 
Pokalteilnahme. Mannschaften, die zum Pokal angemeldet werden, sind zur Teilnahme am  
Pokalwettbewerb verpflichtet. 
Für die Mannschaftsaufstellung in Pokalwett bewerben gelten die Rege lungen der WO DTTB.  
Gespielt wird mit Dreiermannschaften im mod. Swaythling-Cup-System.  
Da die Po kalteilnahme freiwillig ist, zählen die Ei nsätze eines Er satzspielers nicht zur Grenze 
von vier Spielen z um Festspielen. Ein Ersatzspieler kann s ich also durch Eins ätze bei 
Pokalspielen nicht festspie len oder zu einem Res erve- oder Stammspieler einer  höheren 
Mannschaft werden. 

6.2 Arten von Pokalwettbewerben 

6.2.1 Kreispokalwettbewerb 
Die Kreise führen unter eigener Regie für jede Altersklasse Kreispokalwettbewerbe durch.  
Bei den Herren gibt es einen Kreispokalwettbewerb für die Mannschaften der Kreisliga und d er 
1. Kreisklassen sowie einen zwei ten Kreispokalwettbewerb für di e Mannschaften der 2., 3. und 
ggf. 4. Kreisklassen. 
Bei den Senioren gibt es einen Kreispokalwettbewerb für die Mannschaften bis zur Kreisliga und 
einen zweiten Kreispokalwettbewerb für die Mannschaften ab der Bezirksliga aufwärts. 
Die Finalisten der Kreispokalrunde der Damen sowie die Halbfina listen der Kreispokalrunde der  
Kreisliga und 1. Kreisklasse der Herren sind für den Landespokalwettbewerb qualifiziert.  
Der Sieger der Kreispokalwettbewerbe der Jugendk lassen, der Damen und der Herren sind für 
die Teilnahme an der Landespokalendrunde qualifiziert. 

6.2.2 Landespokalwettbewerb 
Startberechtigt für den Landespokalwettbewerb der Damen und Herren sind alle gemeldeten 
Mannschaften des STTB ab den Bezirksligen aufwärts und zusätzlich die Qualifikanten aus den 
Kreispokalwettbewerben.  
Der Landespokalwettbewerb startet im i.d.R. im Januar eines Jahres.  

6.2.3 Landespokalendrunde 
In der Landespokalendrunde treffen die Kreispok alsieger der Kreise jeder Altersklasse 
aufeinander und ermitteln im einfachen K. O.-System den Landespokals ieger der jeweilige n 
Alters- und Leistungsklasse. 

6.3 Austragungssysteme 
Die Paarungen der Pokalwettbew erbe werden aus alle n in einer Runde noch v erbliebenen 
Mannschaften per Los bestimmt. Heimrecht hat der  Verein der klassentieferen Mannschaft. Der  
Gewinner eines Spiels ist für die nächste Runde qualifiziert, der Verlierer scheidet aus. 
Zwischen- und Endrunde eines Pokalwettbewerbs  können alternativ auch in Gruppenspielen 
ausgetragen werden. Die Spielreihenfolge und die Wertung müssen in diesem Fall im Vorfeld bei 
der Ausschreibung bekannt gemacht werden. 
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6.4 Spieltage 
Spieltag bei den Jugendmannschaften ist in der Vorrunde der Samstag, die Endspiele finden an 
einem Sonntag statt. 
Spieltag bei den Damen, Herr en und Senioren ist  in der Vorrunde ein Trainingstag des 
Heimvereins innerhalb der Woche. Die Endspiele sowie ggf. End- und Zwischenrunde finden am 
Wochenende statt.  
Die Spiele der Landespokalendrunde finden an einem Sonntag statt.  

7 Werbebestimmungen für Landes- und Kreisveranstaltungen und 
den Spielbetrieb  

Die Regelungen in der WO DTTB Absc hnitt F haben auch Geltung für die Land es- und 
Kreisveranstaltungen und den Spielbetrieb des STTB. 
Die Genehmigung für Werbung auf Sportkleidung wird vom Präsidium des STTB, auf Antrag des 
Vereins, je Spielsaison neu erteilt. Die Ge bühren laut Gebühr enordnung STTB sind für jeden 
Sponsor zu entrichten. Der Nac hweis über genehmigte Werbung ist bei Mannschaftskämpfen 
mitzuführen und dem Oberschiedsrichter auf Verlangen vorzuweisen. 

8 Gebühren bei Regelverstößen  

8.1 Verpflichtung bei Zurückziehung oder Streichung einer Mannschaft  
Bei Zurückziehung einer Mannschaft aus einer Li ga muss der Verein ein e Ordnungsgebühr laut 
Strafordnung STTB bezahlen. 

8.2 Reuegebühr bei schuldhaftem Nichtantreten  
Tritt eine Mannschaft zu einem Mannschaftskamp f schuldhaft nicht an, so muss deren Verein 
eine Ordnungsgebühr laut Strafordnung STTB entrichten..  

8.3 Sonstige Versäumnis- und Ordnungsgebühren  
Bei allen Versäumnissen, insbesondere von Terminen, die durch die WO STTB oder von den  
Klassenleitern festgelegt sind, verhängen die Klassenleiter eine Versäumnisgebühr  
entsprechend der Strafordnung des STTB. 
Bei Verstößen gegen die WO DTTB, WO STTB und die inter nationalen Tischtennisregeln B 
(ITTF-R B) verhängen die Klassenleiter Ordnungsgebühren entsprechend der Strafordnung des 
STTB. 

8.4 Mehrere Verstöße  
Wird durch mehrere Handlungen oder dur ch dieselbe Handlun g während eines 
Mannschaftskampfes gegen mehrere Vo rschriften verstoßen, sind für jeden Verstoß die dafür  
vorgesehenen Ordnungsgebühren zu verhängen.  
Wird bei mehreren Mannschaftskämpfen gegen dieselbe Vorschrift verstoßen, wird für jeden  
Mannschaftskampf die für den Verstoß vorgesehene Ordnungsgebühr verhängt.  
Bei mehrmaligen Ver stößen gegen einzelne Vorsch riften der WO DTTB  und der WO STTB 
können sich die Strafgebühren oder das Stra fmaß entsprechend den Regelu ngen der 
Strafordnung STTB erhöhen. 
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Eine Mannschaft, die während der Spielzeit dreimal ein Meisterschaftsspiel kampflos abgibt, wird 
aus der betreffenden Klasse gestrichen. Alle vo n dieser Mannschaft ausgetragenen Spiele 
werden für ungütig erklärt. 

8.5 Fälligkeit der Reue-, Versäumnis-und Ordnungsgebühren  
Die verhängten Reue-, Versäumnis-und Ordnungsgebühren werden durch einfachen Brief unter 
Setzung einer Einzahlungsfrist, Angabe der Bankve rbindung und dem Hin weis auf Rechtsmittel 
an die vom Verein benannte Anschrift bekannt gegeben. Sie sind mit der Bekanntgabe fällig und 
müssen innerhalb von 14 Tagen nach Z ugang beim STTB bzw. beim Krei s eingegangen sein. 
Der Brief gilt am vierten Tag nach seiner Absendung als zugegangen.  
Die Nichtzahlung oder nicht fristgemäße Zahlung der Ordnungsgebühren stellt einen Verstoß  
gegen die WO STTB im Sinne des § 56.1 der Satzung des DTTB dar.  

9 Rechtsbehelfe  

9.1 Proteste  
Ein Protest gegen Vorgänge, die sich  unmittelbar auf das Spielgeschehen beziehen, ist sofort 
nach Bekanntwerden des Protestgrundes beim Klassenleiter einzulegen.  
Ein Protest, der sich auf die allgemeinen Spielbedingungen erstreckt, ka nn nur ber ücksichtigt 
werden, wenn er vor Beginn des Mannschaftska mpfes oder eines einzelnen Spiels beim  
Klassenleiter eingelegt wurde.  
Ein Protest ist unter Angabe des Zeitpunktes auf dem Spielberichtsformular zu vermerken. Diese 
Eintragung gilt als s ofortige Protesteinlegung beim Klassenleiter.  Die Begründung kann auf  
einem gesonderten Blatt erfolgen. Der Protest is t vom protesti erenden Mannschaftsführer zu 
unterschreiben.  
Protestgründe können sein: Verstöße gegen Bestimmungen der Wettspielordnung und der 
Wettspielnung STTB sowie Entscheidungen des OSR/SR, soweit sie keine  
Tatsachenentscheidungen sind.  
Proteste gegen vom  STTB oder dem DTTB erteilt e oder verweigerte Spielberechtigungen/  
Genehmigungen/ Freigaben sind nicht zulässig.  
Die Klassenleiter s ind verpflichtet, Verstöße gegen bestehende Bestimmungen (z.B. falsche 
Reihenfolge der M annschaftsaufstellung, Mitwirken nicht spielberechtigter bzw. nicht 
einsatzberechtigter Spieler, Nichtaufrücken bei Ausfall eines Spielers nach WO D 3) zu ahnden, 
auch ohne einen Protest abzuwarten.  

9.2 Einsprüche  

9.2.1 Einspruchsrecht gegen Entscheidungen  
Gegen die zu begründenden und m it einer Rechtsmittelbel ehrung zu ver bindenden 
Entscheidungen des STTB, der Kreise und der Spielleiter steht  dem betroffenen Verein und den 
Vereinen der betreffenden Gruppe der Einspruch zum Kreis- bzw. STTB- Rechtsausschuss zu. 
Auf die Vorschriften der Geschäftsordnung der Rechtsinstanzen wird verwiesen.  

9.2.2 Einspruchsrecht gegen die Verhängung von Reue-, Versäumnis- und 
Ordnungsgebühren  

Gegen die Verhängung der Reue- , Versäumnis-und Ordnungsgebühren  steht dem betroffenen 
Verein der Einspruch zum Kreis- bzw. S TTB-Rechtsausschuss zu. Auf die Vorschriften der 
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Geschäftsordnung der Rechtsinstanzen wird verwiesen. Der Klassenleiter kann bis zum Eingang 
des Einspruches beim Rechtsauschussvorsitzenden die verhängte Gebühr aufheben.  

9.3 Protest-/Einspruchsgebühren  
Der Protest beim Klassenleiter ist gebührenfrei.  
Für einen Einspruc h beim Kreis- bzw. S TTB-Rechtsausschuss muss der Verein e ine 
Einspruchsgebühr an den Kr eis- bzw. STTB entrichten, deren Hö he sich aus der  
Gebührenordnung STTB ergibt.  

10 Zusätzliche Bestimmungen für Veranstaltungen in Turnierform 

10.1  Allgemeine Bestimmungen für Veranstaltungen in Turnierform 
Zu jeder Veranstaltung in Tu rnierform muss eine Ausschreibung herausgegeben werden, aus  
der folgende Punkte ersichtlich sind: 
1.01 Veranstalter, Ausrichter, Durchführer 
1.02 Turnierbezeichnung 
1.03 Turnierklassen und in ihnen auszutragende Konkurrenzen 
1.04 Ort, Datum, Anfangszeiten für die einzelnen Konkurrenzen 
1.05 Abgrenzung des Teilnehmerkreises (offen für ....) 
1.06 Startberechtigung 
1.07 Austragungssystem 
1.08 Zahl der Gewinnsätze 
1.09 Materialien 
1.10 Zahl der Tische 
1.11 Oberschiedsrichter 
1.12 Schiedsgericht 
1.13 Turnierleitung 
1.14 Hinweis auf die TT-Regeln, die WO DTTB und WO STTB 
1.15 Anschrift und Meldeschluss 
1.16 Startgeld 
1.17 Zeit und Ort der öffentlichen Auslosung 
Alle Teilnehmer müssen den Verlauf eines  Turniers nach den T urnierlisten verfolgen können.  
Diese müssen laufend ausgefüllt und so angebracht sein, dass sie für alle Teilnehmer sichtbar  
sind. 
Kein Spieler darf in einer niedrig eren Leistungsklasse nach Ziffer 10.2 spielen, als in der, für die 
er die Spielberechtigung na chweisen kann. Jedoch steht es ihm frei, in höheren 
Leistungsklassen zu starten. Eine Doppelpaarung aus Spielern verschiedener Klassen ist nur in 
der Leistungsklasse des höher eingestuften Partners startberechtigt.  
Maßgebend für die Zuordnung z u den Leistungsklassen ist die Liga/Klasse, der die Mannschaft  
des Spielers in der zum Zeitpunkt des Turniers laufenden Spielzeit angehört bzw. angehört hat. 
Bei allen Turnieren sind die Verlierer eines Spiels verpflichtet, das nächste Spiel zu zählen wenn 
der Veranstalter nichts anderes festlegt. 
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10.2  Einzelmeisterschaften auf Landes- und Kreisebene 
Der STTB und die Kreise führen jeweils unter ih rer Verantwortung Einzelmeisterschafen für jede 
Altersklasse durch. Spieltag ist ein Sonntag. 
Bei den Kreis- und Landesmeist erschaften können ein Einzel-, Doppel- und 
Mixeddoppelwettbewerb für jede Altersklasse ausgeschrieben wer den. Eine Unterteilung in 
Leistungsklassen nach folgendem Schema ist bei den Damen und Herren zulässig:  
Sonderklasse: offen für alle 
A-Klasse: offen bis II. Bundesliga 
B-Klasse: offen bis Bezirksliga 
C-Klasse: offen bis 1. Kreisklasse 
Für Spieler der übrigen Kreisklassen können weitere Klassen ausgeschrieben werden. 
Die Kreis- und Landesmei sterschaften werden i.d.R. im einfachen K.O.- System ausgetragen. 
Gruppenspiele sind insbesondere bei geringer Teilnehmerzahl zulässig.  
Alle hier nicht behandelten Au stragungssysteme müssen vorher dur ch den STTB  genehmigt  
werden, wobei das System genau zu erläutern ist. 
 
Folgende Austragungssysteme sind zulässig: 

10.2.1 Einfaches K.O.-System: 
Der Verlierer eines Spieles scheidet aus. Es k önnen die Plätze 1-4 ausg espielt werden. Als 
Ausgangsstellung  is t je nach Teilnehmerzahl eine 4er, 8er, 16er, 32, 64er, oder 128er-
Turnierliste zu wählen. Nicht voll bele gte Turnierlisten sind durch Freilos e in der ersten Runde 
auszufüllen. Dabei sind zuerst den „ Gesetzten“ Freilose zuzuteilen. 

10.2.2 Setzungslisten:  
Bei allen Einzelturnieren sind die Spieler einer hierfür auf der Ba sis der Halbjahres-Rangliste zu 
erstellender Setzungsliste zu setzen, und zwar mi ndestens ein Achtel, höchstens ein Viertel der  
Rasterzahl der verw endeten Turnierlisten, aber nicht weniger als zwei Spieler. Die beiden 
stärksten Spieler werden auf die Plätze 1 und 8, bzw. 16, 32, 64, oder 128 gelost. 
Die Auslosung ist öffentlich. Bei der Auslosung is t darauf zu achten, dass Spieler desselbe n 
Vereins oder Kreises  so spät wie möglich aufeinander treffen. Dies gi lt nicht für die in der  
betreffenden Setzungsliste aufgeführten Teilnehmer untereinander. 

10.2.3 Punktsystem „Jeder gegen Jeden“, Gruppensystem 
Über die Platzierung entscheidet die größer e Differenz zwisc hen gewonnen und verlorenen 
Spielen. Unter Spieldifferenzgleichen entscheidet die größere Differenz zwischen gewonnen und 
verlorenen Sätzen. Ist auch diese bei zwei oder mehreren Spielern gleich, so entscheiden deren 
Spiele untereinander (Spiel-, Satz- und ggf. Balldiffe renz). Es ist darauf zu  achten, dass Spieler  
desselben Vereins oder Kreises so früh wie möglich aufeinander treffen 

10.2.4 Kombiniertes Gruppen- und K.o.-System: 
Punktsystem „Jeder gegen Jeden“ in m ehreren Gruppen mit anschließenden Runden im  
einfachen K.o.-System mit den nach der Ausschreibung hierfür qualifizierten Spielern. 
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10.3  Landesmannschaftsmeisterschaften der Senioren und Seniorinnen 
Zur Qualifikation für die Manns chaftsmeisterschaften der Senioren und  Seniorinnen in der  
DTTB-Region 7 führt der STTB eine Landesmannschaftsmeisterschaft durch. Der Sieger bei den 
Seniorinnen und Senioren ist für die Mannschaftsmeisterschaft der RG 7 qualifiziert. 
Bei den Seniorinnen wird in Z weiermannschaften im Corbil lon-Cup-System gespielt, bei den 
Senioren in Dreiermannschaften im Swaythling-Cup-System.  
Alle weiteren Details regelt die Ausschreibung zur Landesmannschaftsmeisterschaft. 
 

10.4  Offene Turniere und Einladungsturniere 

10.4.1 Genehmigung von Turnieren 
Sämtliche offenen Turniere und Einladungsturniere bedürfen der  Genehmigung des STTB. Die 
Turniergenehmigungsanträge mit dem Entwurf der Ausschreibung sind in einfacher Ausfertigung 
mindestens 4 Wochen vor dem Austragungs termin (über das Verbandsgeb iet hinaus 6 Wochen 
vorher) über das Organisations büro oder die Ve rbandsgeschäftsstelle dem Sportwart zur 
Genehmigung einzureichen. Einladungen und Auss chreibungen dürfen nicht an Vereine oder 
Verbandsangehörige versandt werden, s o lange nicht dem Antragsteller die Genehmigung 
vorliegt. 
Die für die Turniergenehmigung zu ständige Stelle hat darauf zu achten, dass sich am gleich en 
Tag stattfindende Turniere hinsichtlich der  Gebiete, für die sie ausgeschrieben sind, nicht 
überschneiden. 
Turnierformen und Spielsyst eme, die nicht in der WO D TTB und/oder der WO STTB  
beschrieben sind, sind möglich, bedürfen aber ebenfalls der Genehmigung durch den Sportwart. 

10.4.2 Startberechtigung bei Turnieren 
Ist ein Turnier für ein bestimmtes Gebiet aus geschrieben, so dürfen keine Spieler eines anderen 
Gebietes starten. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung des Sportwarts. 
Bei allen offenen Einz el-Turnieren sind Damen-, Jugend- und Sc hülerklassen nach Möglichkeit 
mit auszuschreiben. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung des Sportwartes. 
Eine Unterteilung in Leistungsklassen entsprechend Ziffer 10.2 ist möglich. 
Turniere mit einer abweichenden Klass eneinteilung bedürfen der vorh erigen Genehmigung des 
Sportwartes. Die Einhaltung der Startberechtigung für die Turn ier- und Leis tungsklassen muss 
vom Turnierveranstalter kontrolliert werden. 
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Anhang zur Wettspielordnung des STTB  

11 Berechnung und Anwendung von Bilanzwerten 

11.1  Berechnung eines Bilanzwerts  
Der Bilanzwert eines Spie lers wird durch eine Dez imalzahl ausgedrückt, die von der offiziellen 
Online-Plattform berechnet und dargestellt wird. Je größer der Bilanzwert ist, desto größer ist die 
berechnete Spielstärke des Spielers.  
Der Bilanzwert eines Spielers wird aus allen gewonnenen und verlorenen Einzeln berechnet, die 
dieser Spieler in einer Halbserie in einer einzigen Mannschaft gespielt hat.  
Grundsätzlich werden alle ausg etragenen Spiele gewertet, auc h wenn die  Punkte später 
aberkannt werden (z. B. wegen falscher D oppelaufstellung). Kampflos gewonnene oder 
verlorene Spiele und Spiele von Mannschaften, die ausscheiden, kommen nicht in die Wertung 

11.2  Wertziffern 

11.2.1 Wertziffern Herren und Senioren 
Pro Einzelsieg werden folgende Wertziffern vergeben: 
1. Paarkreuz = 9 Punkte 

2. Paarkreuz = 6 Punkte 

3. Paarkreuz = 4 Punkte 

11.2.2 Wertziffern Damen 
Pro Einzelsieg werden folgende Wertziffern vergeben: 
Sieg gegen Brett 1 = 9 Punkte 

Sieg gegen Brett 2 = 6 Punkte 

Sieg gegen Brett 3 = 4 Punkte 

Sieg gegen Brett 4 = 3 Punkte 

11.2.3 Wertziffern Jugendbereich 
Pro Einzelsieg werden folgende Wertziffern vergeben: 
1. Paarkreuz = 6 Punkte 

2. Paarkreuz = 4 Punkte 

11.3  Ermittlung der Bilanzwerte 
Die mit Hilfe der Wertziffern e rmittelte Gesamtpunktzahl (ggf. aus  zwei oder drei Paarkreuzen 
addiert) wird ins Verhältnis zu allen absolv ierten Spielen gesetzt. Der Bilanzwert ist der Quotient 
aus der Summe der Wertziffern und der Anzahl der absolvierten Spiele: 
Beispiel: 
Ein Spieler erreicht im 2. Paarkreuz bei 10 Spielen 6 Siege und 4 Niederlagen und im 1.  
Paarkreuz bei 8 Spielen 2 Siege und 6 Niederlagen 
Formel: 
6 x 6 Punkte = 36 Punkte 
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Zuzüglich 2 x 9 Punkte = 18 Punkte 
Ergibt zusammen 54 Punkte 
54 Punkte dividiert durch 18 Spiele er gibt einen Bilanzwert von 3,00 

11.4  Zu berücksichtigende Mannschaftskämpfe und Einzelspiele  
Für die Berechnung der Bilanz werte und Bilanz wertdifferenzen der Vorrunde werden alle 
Vorrundenspiele berücksichtigt, die bis  zum 19. Dezember stattgef unden haben, für die der  
Rückrunde alle Rück rundenspiele mit Aus nahme der Relegationsspiele. Vorrundenspiele, die 
nach dem 19. Dezember ausgetr agen werden, werden für die Berechnung der Bilanz werte und 
Bilanzwertdifferenzen nicht berücksichtigt.  
Die Behandlung auß erplanmäßig verlaufener Mannsc haftskämpfe bzw. Spiele hinsic htlich der 
Berechnung der Bilanzwerte ist an den folgenden Stellen der WO STTB geregelt:  
 
- Mannschaftskämpfe zurückgezogener Mannschaften: 1.5.8 
- Mannschaftskämpfe gestrichener Mannschaften: 1.5.9 
- Mannschaftskämpfe, die wegen Nichtantretens kampflos gewertet worden sind: 0 
- Mannschaftskämpfe, die wegen Regelverstoßes umgewertet worden sind: 5.5.3 
- Spiele, bei denen ein Spieler aufgegeben hat: 5.4.3.4 
- Spiele, bei denen ein Spieler nicht angetreten ist: 5.5.1 
- Spiele, die wegen Regelverstoßes umgewertet worden sind: 5.5.1 

11.5  Nicht vergleichbare Bilanzwerte  
Hat ein Spieler an weniger als vier Mannscha ftswettkämpfen einer Mannschaft im Einzel 
mitgewirkt oder weniger als sec hs Einzelspiele bestritten, gilt der result ierende Bilanzwert als  
nicht vergleichbar.  

11.6  Bedingt vergleichbare Bilanzwerte  
Hat ein Spieler mit einem vergleic hbaren Bilanzwert in einer Mannschaft alle Einzelsp iele 
gewonnen oder alle Einzelspiele verl oren, gilt der Bilanzwert als bedingt vergleichbar. In beiden 
Fällen kommen die Bilanzwer tdifferenzen und deren Konsequenzen u neingeschränkt zur 
Anwendung. Darüber hinaus k ann ein Spieler ohne Einz elniederlage ggf. innerhalb der  
Mannschaftsmeldung noch höher plat ziert werden, und ein Spiele r ohne Einzelsieg k ann ggf. 
noch tiefer platziert werden, als es die Bilanzwertdifferenzen fordern bzw. zulassen.  
Die Entscheidung trifft die spielleitende Stelle.  

11.7  Mehrere Bilanzwerte eines Spielers  
Für die Berechnung eines Bilanzwertes werden nur die Spiele eines Spielers in einer  
Mannschaft berücksichtigt. Ein Spieler, der in  einer Halbserie in mehreren Mannschaften 
gespielt hat, hat entsprechend viele Bilanzwerte. 

11.8  Bewertungs- und Geltungszeitraum 
Grundlage für die Mannschaftsaufstellung zur Vorr unde sind die Leistungs zahlen der gesamten 
vorhergehenden Saison; für die Mannschaftsaufst ellung zur Rückrunde die der vorhergehenden 
Vorrunde. 
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11.9 Einreihung von Neuzugängen 
Neuzugänge aus anderen Verbänden oder dem Jugendbereich, wo also direkte Vergleiche nicht 
möglich sind, werden durch den zuständigen Klassenleiter eingestuft. 
Grundlage hierfür sind die Spielstärkepunkte/B ilanzwerte (auch Ranglistenplatzierungen) der 
vorhergehenden Saison (Halbsaison). 

11.10  Bilanzwertdifferenzen und ihre Umstellungskriterien 
Die Bilanzwertdifferenz zweier Spieler wird ermittelt, indem vom Bilanzwert des tieferen Spielers 
der Bilanzwert des höheren Spielers  subtrahiert wird.  Die Bilanzwertdifferenz zweier Spieler ist  
demnach positiv, wenn der tiefere Spieler einen größeren Bilanzwert als der höhere Spieler hat , 
negativ, wenn der höhere Spieler ei nen größeren Bilanzwert als der tiefere Spieler hat und 0,  
wenn beide Spieler den gleichen Bilanzwert haben.  
Beispiel: Wenn Spieler A mit einem Bilanz wert von 6,35 vor Spieler B mit einem Bilanz wert von 
5,90 gemeldet war, beträgt  die Bilanzwertdifferenz der beide n -0,45 (5,90-6,35). Wäre Spieler B 
vor Spieler A gemeldet gewesen, wäre die Bilanzwertdifferenz der beiden +0,45 (6,35-5,90).  
Für die Entscheidung, ob Spieler A vor Spieler B gemeldet wer den muss, ist die 
Bilanzwertdifferenz zwischen beiden Spielern maßgeblich. Sofern mindestens einer der  beiden 
Spieler keinen vergleichbaren Bilanzwert hat, entscheiden die zuständigen Stellen in eigener  
Verantwortung über die Reihenfolge der beiden Spieler.  
Sofern ein Spieler vor einer Spielzeit den Verein  gewechselt hat, ist sein Bilanz wert aus der  
letzten Saison für die Einreihung in die Mann schaftsmeldung des neuen Vereins nur dann 
heranzuziehen, wenn er in ei ner Gruppe erzielt worden ist, di e auf dem direkten Pfad der  
Gruppen zwischen dem Kreisverband des neuen Verein s und der 1. Bundesliga liegt. In diesem  
Fall wird bei der Ents cheidung über Umstellungen und Sperrvermerke so gerechnet, als ob der 
neue Spieler in der vorangegangenen Rückrunde bereits an der Position gespielt hätte, an der er 
von seinem neuen Verein für die neue Vor runde gemeldet worden ist. Sollt e der Spieler seinen 
Bilanzwert stattdessen in einer anderen Gruppe erzielt haben,  entscheiden die zus tändigen 
Stellen in eigener Verantwortung über die Einstufung dieses Spielers.  

11.10.1 Spieler aus gleichen Mannschaften  
Für die Bestimmung der neuen Reih enfolge zweier Spieler, die am Ende der vorangegangenen 
Halbserie in der gleichen Mannschaft gemeldet waren, gelten folgende Grenzwerte:  
Umstellungen innerhalb einer  Mannschaft sind v orzunehmen, wenn sich z wischen den 
Ergebnissen zweier Spieler Differenzen von 0,60 und mehr Punkten ergeben. 
Bei geringeren Differenzen kann vom Verein bestimmt werden, ob Umstellungen vorgenommen 
werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass Umstellungen nur zugunsten des Spielers mit dem 
besseren Ergebnis zulässig sind! 
Ein Spieler kann jedoch niemanden überspringen, der weniger als 0,6 Punkte schlechter ist. 
In begründeten Ausnahmefällen kann der jeweils zuständige Klassenleiter von dieser Regelung 
abweichen (z.B. Förderung von Jugendspielern in Erwachsenenmannschaften). 

11.10.2 Spieler aus verschiedenen Mannschaften 
Für die Bestimmung der neuen Re ihenfolge zweier Spieler, die am Ende der vorangegangenen 
Halbserie in unterschiedlichen Mannschaften gemeldet waren, gelten folgende Grenzwerte:  
Bilanzwert von Spielern, die aus klassenhöher en Mannschaften in klass entiefere eingestuft 
werden, werden pro Klasse mit  dem Faktor 1,5 multipliziert; Bilanzwerte von Spieler n, die aus  
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klassentieferen Mannschaften in klassenhöhere ei ngestuft werden, werden pro Klasse mit dem  
Faktor 0,67 multipliziert. 
 
 
 
Beispiel: 
Ein Spieler der Kreisliga soll  in der neuen Spie lrunde in eine Mannsc haft der Bezirksliga 
eingereiht werden: 
Hat der Bilanzwert der gesamt en vorhergehenden Saison in der Kreisliga 5,0 betragen, so 
beträgt der vergleichbare Bilanzwert zur Einreihung des Spielers in die Bezirksliga- Mannschaft 
5,0 x 0,67 = 3,35 
Ein Spieler der Bezirksliga soll in der neuen Spielrun de in eine Mannschaft der 1. Kreisklass e 
(also 2 Klassen tiefer) eingereiht werden: 
Hat der Bilanzwert der gesam ten vorhergehenden Saison in  der Bezirksliga 3,35 betragen, so 
wäre der vergleichbare Bilanzwert zur Einreihung des Spielers in die 1. Kreisklasse 
3,35 x 1,5 = 5,0 x 1,5 = 7,5  
In Bezug auf die Mannschaftszugehörigkeit gehört in  beiden Fä llen (0 und 0) ein Spie ler, der 
während der Halbserie in eine höhere Mannschaft aufgerückt ist (4.4), zur höheren Mannschaf t 
und ein Spieler, der wegen v iermaligen Ersatzspielens zwar die Einsatzberechtigung für seine 
bisherige Mannschaft verloren ha t, aber nicht in eine höhere M annschaft aufgerückt ist, zur 
bisherigen Mannschaft.  
 
 

Diese Wettspielordnung tritt aufgrund des Beschlusses des Verbandsbeirates vom 
13.01.2011 mit Wirkung vom 01.07.2011 in Kraft und ersetzt die bisherigen Zusatz-
bestimmungen des STTB in der Wettspielordnung des DTTB. 


